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Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Arbeit werden methodische Schwierigkeiten der Behandlungsevaluation 

im Jugendstrafvollzug anhand verschiedener empirischer Untersuchungen beleuchtet. Als ein 

Themenbereich wird die Verwendung standardisierter Instrumente der Persönlichkeitsdia-

gnostik in Behandlungsuntersuchung und Behandlungsevaluation erörtert. Befunde zeigen, 

dass das Freiburger Persönlichkeitsinventar sowie der Interpersonal Reactivity Index zur Er-

fassung von Empathie nur eingeschränkt mit jungen Inhaftierten eingesetzt werden können. 

Ein zweiter Themenbereich umfasst die methodische Güte von Untersuchungsdesigns der 

Behandlungsforschung. Anhand mehrerer Untersuchungen von Behandlungsmaßnahmen für 

Gewalt- und Sexualstraftäter wird aufgezeigt, dass Evaluationen trotz der schwierigen Absi-

cherbarkeit insbesondere ihrer internen Validität praxisrelevante Schlussfolgerungen erlau-

ben. Als drittes Themenfeld wird die Verwendung von Erfolgskriterien der strafvollzuglichen 

Behandlung diskutiert. Hier wird argumentiert, dass neben dem Rückfallkriterium und der 

Verwendung interventionsnaher Indikatoren zusätzlich solche der sozialen Einbindung nach 

Haftentlassung verwendet werden sollten.  

 

Schlagwörter: Jugendstrafvollzug, Persönlichkeitsdiagnostik, Behandlungsevaluation 



Abstract 

 

In this paper, methodological difficulties of treatment evaluation in the German youth prison 

system are discussed referring to several empirical studies. As a first topic, the usability of 

standardized personality measures used for treatment planning and treatment evaluation is 

analyzed. There is evidence that broad-band personality measures (like the Freiburger 

Persönlichkeitsinventar) and specific measures (like the Interpersonal Reactivity Index as an 

empathy scale) may be of limited validity when used with young prison inmates. As a second 

topic, methodological quality of experimental design in treatment evaluation is discussed. 

Referring to studies with young violent and sexual offenders it is argued, that although ade-

quate internal validity can often not be assured, findings and conclusions of practical rele-

vance can be obtained. As a third topic, effect-measures of offender treatment are considered. 

The argument is that in addition to reoffense-rates and measures taken directly after treatment, 

the degree of social inclusion after release from prison should be used to measure treatment 

effectiveness.  

 

Keywords: Youth prison system, Personality assessment, Treatment evaluation  
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1 Einleitung 

Psychologische Diagnostik sowie Evaluationsforschung sind für den modernen Strafvollzug 

unverzichtbar, werden in diesem Anwendungsbereich jedoch vor besondere Herausforderun-

gen gestellt. Gängige Selbstbeurteilungsverfahren zur Erhebung von Persönlichkeitsmerkma-

len stellen hohe Anforderungen an kognitive und sprachliche Fähigkeiten der Untersuchten 

und bergen in einem Zwangskontext die Gefahr von Reaktivität, dessen ungeachtet werden sie 

in der Behandlungsuntersuchung standardmäßig zu Zwecken der Vollzugsplanung eingesetzt. 

Auch die Evaluation strafvollzuglicher Behandlungsmaßnahmen orientiert sich nicht in erster 

Linie an fachlichen Gütestandards, sondern wird in den meisten Fällen pragmatisch an Voll-

zugsgegebenheiten angepasst, woraus sich Konsequenzen für die Validität der Ergebnisse 

ergeben. Weiterhin ist die Aussagekraft von Evaluationsstudien an die Art der verwendeten 

Erfolgskriterien gekoppelt, die entweder in proximalen Maßen wie Veränderung personbezo-

gener Merkmale oder distalen Maßen wie Rückfälligkeit bestehen und jeweils spezifische 

Vor- und Nachteile mit sich bringen. In der vorliegenden Arbeit werden diese Probleme an-

hand empirischer Untersuchungen näher beleuchtet und diskutiert.  

Nach den gesetzlichen Vorgaben dient die Behandlungsuntersuchung im Strafvollzug der 

Erforschung der Lebensverhältnisse und der Persönlichkeit des Gefangenen zum Zweck der 

Erstellung eines Vollzugsplans. Dies geschieht nicht allein nach Aktenlage, sondern die origi-

näre Erkenntnisquelle ist der Gefangene selbst, der unter Verwendung wissenschaftlich abge-

sicherter Methoden zu untersuchen ist (Laubenthal, 2003). Hierzu werden unter anderem etab-

lierte und normierte psychodiagnostische Instrumente wie z.B. Persönlichkeitsinventare und 

Intelligenztests eingesetzt. Während sich bei der Intelligenzdiagnostik eine weitgehende Kul-

turunabhängigkeit (u.a. Freiheit von sozialem Status und Milieu) realisieren lässt, ist dieser 

Anspruch bei Persönlichkeitsinventaren schwerer zu erfüllen. Hier muss die Frage gestellt 

werden, ob für die Allgemeinpopulation entwickelte Testverfahren an einer so spezifischen 

Bevölkerungsgruppe wie Straftätern, die sich beispielsweise durch unterdurchschnittliches 

Bildungsniveau, eine Kumulation negativer Sozialisationserfahrungen und möglicherweise 

geringer ausgeprägte Introspektions- und Reflexionsfähigkeit auszeichnen, ausreichend valide 

sind. Eine andere Frage ist, ob neben der grundsätzlichen Eignung der Instrumente die Erhe-

bungssituation die Verwertbarkeit der Ergebnisse beeinflusst. Gerade aufgrund der Relevanz 

der Untersuchungsergebnisse für den weiteren Vollzugsverlauf muss mit hoher Tendenz zu 

sozial erwünschtem Antwortverhalten bis hin zu gezielter Verfälschung gerechnet werden. 

Die Bedeutung der Eingangsdiagnostik im Strafvollzug lässt sich aus Ergebnissen von Meta-
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analysen ableiten, die bei Beachtung des sogenannten Risiko-, Bedürfnis- und Ansprechbar-

keitsprinzips eine besonders hohe Behandlungseffektivität belegen (Andrews, Bonta & Hoge, 

1990). Die Passung von Intensität, Ausrichtung auf individuelle Defizite sowie die Berück-

sichtigung von Lernfähigkeit und Motivation der Inhaftierten setzen allerdings die genaue 

Diagnose eben dieser Merkmale voraus und begründen somit die Bedeutung einer ausrei-

chend reliablen und validen Eingangsdiagnostik für die Zuweisung zu erfolgversprechenden 

Behandlungsmaßnahmen.  

Neben der Sicherstellung einer möglichst optimalen Zuweisung zu Behandlungsmaßnah-

men im Strafvollzug ist für die Maßnahmenplanung und Weiterentwicklung die Evaluation 

der Behandlungseffektivität von großer Bedeutung. In Deutschland wurde in den 80er Jahren 

eine Debatte um die Evaluation der damals neu geschaffenen sozialtherapeutischen Anstalten 

geführt (vgl. Kury, 1983a), die bis heute die intensivst mögliche Form von Behandlung im 

Strafvollzug darstellen. Probleme der Evaluation solcher Institutionen wie auch einzelner Be-

handlungsmaßnahmen im normalen Vollzug bestehen unter anderem in der Kontrollgruppen-

problematik und dem Wirksamkeitskriterium. Die Kontrollgruppenproblematik ergibt sich aus 

der im Strafvollzug schwierigen Realisierbarkeit experimenteller Untersuchungsdesigns und 

dem Vorherrschen von Untersuchungsdesigns geringerer Güte. Dies liegt unter anderem dar-

an, dass die bereits erwähnte Behandlungszuweisung notwendigerweise in Abhängigkeit von 

individuellen Merkmalen der Inhaftierten erfolgt und nicht, wie es aus Sicht des Evaluations-

forschers wünschenswert wäre, randomisiert. Ein Beispiel hierfür ist die Behandlung von Se-

xualstraftätern, die seit der Gesetzesänderung ab 2003 bei vorliegender Indikation unbedingt 

in eine sozialtherapeutische Anstalt bzw. Abteilung zu verlegen sind (Dünkel, 2005). Eine 

Kontrollgruppe Unbehandelter lässt sich so nicht realisieren und Abbrecher oder für die Be-

handlung nicht geeignete Gefangene weisen als Vergleichsgruppen systematische Unterschie-

de zu den Behandelten auf. In der Folge stellen die in Behandlungsevaluationen akquirierten 

Kontrollprobanden in vielen Fällen keine adäquate Vergleichsgruppe zu den Behandelten dar.  

Das Wirksamkeitskriterium der Straftäterbehandlung ist üblicherweise die Legalbewäh-

rung, also das Ausbleiben (meist offiziell registrierter) erneuter Delinquenz. Neben diesem 

Kriterium werden auch Merkmale der sozialen Integration nach Haftentlassung (die soge-

nannte Sozialbewährung; Ortmann, 2002) und Veränderungen psychologischer kriminalitäts-

relevanter Merkmale als zwischengelagerte Wirkfaktoren angenommen. Die Verwendung 

unterschiedlicher Effektivitätskriterien bedeutet vor dem Hintergrund der Evaluationsfor-

schung die Unterscheidung von Ansätzen, die allein an der Zielerreichung orientiert sind 

(„black-box evaluation“) von solchen, die auch Prozessmerkmale berücksichtigen und von 
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einem Wirkmodell ausgehen („theory-driven evaluation“; Chen & Rossi, 1983). Werden ne-

ben der offiziell registrierten Rückfälligkeit alternative Effektivitätskriterien von Strafvollzug 

oder strafvollzuglicher Behandlung herangezogen, so stellt sich allerdings die Frage, welche 

Bedeutung diesen im Vergleich zur Legalbewährung zuzumessen ist. So kann davon ausge-

gangen werden, dass Merkmale der Person (wie z.B. soziale Kompetenz, Impulskontrolle, 

schulische und berufliche Qualifikation) in der Kette der Faktoren, die den Ausstieg aus kri-

minellem Verhalten begünstigen als direkte Behandlungsziele leichter zu beeinflussen und als 

Evaluationskriterien zu erfassen sind. Bei alleiniger Untersuchung dieser Merkmale bleibt 

jedoch offen, ob und in welchem Umfang diese sich auf die tatsächliche Lebenssituation (be-

rufliche Integration, Partnerschaft, Familie, soziales Umfeld) nach Haftentlassung auswirken 

und wie wiederum diese Lebenssituation kriminelles Verhalten begünstigt oder den Ausstieg 

aus kriminellen Karrieren erleichtert. Aus Evaluationsperspektive wäre demzufolge die 

gleichzeitige Betrachtung verschiedener, in unterschiedlichen Stadien der vermuteten Kausal-

kette von Behandlungswirksamkeit angesiedelter Effektivitätskriterien zu fordern.  

In Kapitel 2 wird ein Überblick über den theoretischen und vollzugspraktischen Hinter-

grund der Behandlungsforschung gegeben, wobei insbesondere Aspekte der Evaluationsfor-

schung, Behandlungswirksamkeit und Rahmenbedingungen von Behandlung im Jugendstraf-

vollzug berücksichtigt werden. In Kapitel 3 werden drei für die Behandlungsforschung im 

Strafvollzug relevante Fragestellungen aufgegriffen und anhand eigener empirischer Untersu-

chungen bearbeitet. Zum einen wird die Problematik der Verwendung psychodiagnostischer 

Instrumente in der Behandlungsuntersuchung und Forschung mit Inhaftierten untersucht. Zum 

anderen werden die Realisierbarkeit unterschiedlicher Untersuchungsdesigns in der Strafvoll-

zugsforschung vor dem Hintergrund von Validitätsgefährdungen sowie im dritten Abschnitt 

die Verwendung unterschiedlicher Effektivitätskriterien von Behandlung erörtert. In Kapitel 4 

werden die wesentlichen Befunde zusammengefasst und ihre Bedeutung für den Jugendstraf-

vollzug und die Behandlungsforschung im Strafvollzug diskutiert.  

2 Hintergrund 

Den thematischen Hintergrund der Arbeit bilden methodische und praktische Aspekte der 

Behandlungsforschung und -evaluation im Strafvollzug sowie die konkreten Bedingungen 

von Behandlung im deutschen Jugendvollzug. Zunächst wird deshalb die Rolle der Evaluati-

onsforschung in der Kriminalprävention und Straftäterbehandlung näher beleuchtet und der 

Frage nachgegangen, weshalb und in welcher Form kriminalpräventive Programme evaluiert 

werden sollten. Im Anschluss wird kurz der aktuelle Kenntnisstand der Forschung zur Straftä-
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terbehandlung referiert, deren pessimistisches „nothing works“ der 70er Jahre mittlerweile 

von einem „what works how with whom under which conditions [Hervorhebung v. Verf.]“ 

(Steller, 1994, S. 10) abgelöst wurde. Abschließend werden Ziele und Bedingungen von Be-

handlung im Jugendstrafvollzug dargestellt, in dem die vorgestellten empirischen Untersu-

chungen durchgeführt wurden.  

2.1 Evaluation in der Kriminalprävention 

Nach traditionellem Verständnis richtet sich Präventionsarbeit an Personen, die noch nicht in 

eine Problemlage geraten sind oder die noch kein Problemverhalten zeigen (MacKenzie, 

1997). Ziel dieser primären oder universellen Prävention ist die Reduzierung der Auftretens-

wahrscheinlichkeit eines unerwünschten, im Falle der Kriminalprävention meist devianten 

oder kriminellen Verhaltens, beispielsweise durch Aufklärungsmaßnahmen. Gemäß der Ziel-

gruppe und des Interventionszeitpunkts werden weitere Formen unterschieden (vgl. Bliesener, 

2008; Lösel, 2004). Sekundäre Prävention umfasst die Früherkennung und Frühbehandlung 

und richtet sich in der selektiven Form an Risikogruppen, bei denen die Verringerung von 

Risikofaktoren für deviantes Verhalten oder in der indizierten Form die Besserung bereits 

bestehenden devianten Verhaltens angestrebt wird. Tertiäre Prävention bezieht sich auf die 

Vermeidung von Folgeschäden bereits eingetretenen kriminellen Handelns und von Rückfäl-

len, diesem Präventionsbereich sind folglich der Strafvollzug bzw. die Straftäterbehandlung 

und Resozialisierung zuzuordnen (Bliesener & Köhnken, 2005).  

Die Notwendigkeit der Evaluation als wissenschaftlicher Wirksamkeitsüberprüfung kri-

minalpräventiver Maßnahmen leitet sich nicht nur her aus der Ökonomie einer möglichst effi-

zienten Mittelverwendung, die eine Bevorzugung besonders wirksamer Programme gegen-

über weniger wirksamen fordert, sie lässt sich zusätzlich dadurch begründen, dass auch gut 

intendierte Interventionsmaßnahmen mitunter negative Folgen mit sich bringen können. So 

erwiesen sich die Familienbegleitung der Cambridge-Somerville Youth Study oder die ver-

meintlich abschreckenden Scared-Straight-Programme für kriminelle Jugendliche in Evaluati-

onen nicht als unwirksam, sondern als schädlich. So zeigten in der Cambridge-Somerville 

Youth Study Jugendliche aus Risikofamilien, denen u.a. Unterstützung durch einen Sozialar-

beiter geboten und die zu verschiedenen sozialen Aktivitäten motiviert wurden in einer Nach-

untersuchung höhere Delinquenzbelastung, geringere Lebenserwartung und mehr psychiatri-

sche Auffälligkeiten im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe (McCord, 1992). Für 

das Scared-Straight-Programm zeigte sich nach der fast flächendeckenden Einführung in den 
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USA, dass Teilnehmer der Maßnahme eine höhere Delinquenzbelastung aufwiesen als Nicht-

teilnehmer (McCord, 2003; Petrosino, Turpin-Petrosino & Buehler, 2003). 

Seit den 90er Jahren hat sich der maßgeblich von David Farrington und Lawrence Sher-

man propagierte Ansatz der evidenzbasierten Kriminalprävention etabliert (Graebsch, 2004; 

Lösel, 2009). Ziel dieses Ansatzes ist die Generierung und Nutzung empirisch fundierter 

Wirksamkeitsnachweise für kriminalpräventive Maßnahmen nach dem Vorbild medizinischer 

Forschung. Kennzeichen ist eine quantitative Forschungslogik, deren Untersuchungsdesign 

idealerweise am experimentellen Kontrollgruppendesign orientiert ist. Maßnahmen werden 

als erfolgreich klassifiziert, wenn mehrere unabhängige Studien hoher methodischer Güte 

nachweisen können, dass eine positive Programmwirksamkeit vorliegt (Farrington, Gottfred-

son, Sherman & Welsh, 2002). Auch wenn die Forderung nach empirischer Begründung poli-

tischer Entscheidungen nicht neu ist (vgl. Campbell, 1969; Orr, 1999), so gelangte die evi-

denzbasierte Kriminalprävention vor allem in den USA und Großbritannien in jüngster Zeit 

zu bemerkenswerter Popularität, was sich in der Gründung von Einrichtungen wie der Camp-

bell Collaboration im Jahr 2000 zeigt (Marshall, 2005).  

Kritisch merkt Heinz (1998, S. 54) zur empirischen Begründung kriminalpräventiver In-

terventionen an: „Gegenüber Erwartungen, Effekte kriminalpräventiver Maßnahmen seien 

eindeutig feststellbar, ist angesichts der Komplexität der Zusammenhänge Skepsis angebracht. 

Kriminalpräventive Projekte sollten sich deshalb nicht in die Falle begeben, ihre Berechtigung 

von dem empirisch belegbaren Nachweis ihrer Wirkung abhängig zu machen; das Strafrecht 

macht es auch nicht. Andererseits bedeutet dies nicht den Verzicht auf jegliche Programmeva-

luierung, insbesondere nicht den Verzicht auf die Kontrolle unbeabsichtigter und unerwünsch-

ter Nebenfolgen.“ 

In Deutschland wird die Mehrheit der durchgeführten kriminalpräventiven Programme bis 

heute nicht oder nicht hinreichend wissenschaftlich evaluiert. Die Evaluationspraxis ist hete-

rogen (Holthusen & Lüders, 2003), es wird mehr Begleit- als Wirkungsforschung betrieben, 

fachliche Standards sind nicht etabliert und insbesondere das Kontrollgruppenexperiment fin-

det kaum Verwendung (Coester, Bannenberg & Rössner, 2007). Derzeit unter evidenzbasier-

ten Gesichtspunkten evaluierte Programme betreffen vor allem Verhaltensauffälligkeiten bei 

Kindern (z.B. Kuschel et al., 2003; Lösel & Beelmann, 2003) und sind der primären oder se-

kundären Prävention zuzuordnen. Für die Straftäterbehandlung liegen dagegen trotz intensiver 

Forschung zur Sozialtherapie in den 70er und 80er Jahren bislang keine nach den genannten 

methodischen Kriterien gesicherte Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Interventionsmaß-

nahmen vor.  
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2.2 Kenntnisstand der Forschung zur Straftäterbehandlung 

Befasst man sich mit Behandlung im Strafvollzug als Teilbereich der Kriminalprävention, so 

ist trotz Fortschritten der Behandlungsforschung insbesondere auf der Meta-Ebene weiterhin 

ein Mangel an empirisch abgesichertem Wissen um die Wirksamkeit konkreter Einzelinter-

ventionen zu konstatieren. Deutlich wurde die unklare Befundlage erstmals 1968, als der So-

ziologe Robert Martinson vom Staat New York beauftragt wurde, eine Übersicht über den 

Forschungsstand zu rehabilitativen Maßnahmen im Strafvollzug zusammenzustellen. Nach 

anfänglichen Widerständen gegen die Veröffentlichung erschien eine Zusammenfassung unter 

dem Titel „What works? Questions and answers about prison reform“ (Martinson, 1974). Die 

Überblicksarbeit bezog sich auf Maßnahmen wie Betreuung, Psychotherapie, Gruppenthera-

pie sowie schulische, berufliche und medizinische Maßnahmen, die von 1945-1967 in den 

USA systematisch evaluiert wurden – mit ernüchternden Befunden. In einer Auswertung von 

231 Einzelstudien stellte Martinson fest, die Daten gäben insgesamt wenig Grund anzuneh-

men, dass eine derzeit bekannte Behandlungsmethode die Rückfälligkeit von Straftätern redu-

zieren würde. Der durch Martinson begründete und bald in weiten Teilen der Kriminalpolitik 

verbreitete Behandlungspessimismus („nothing works“) ist bei näherer Betrachtung der Er-

gebnisse jedoch nicht gerechtfertigt, zumal Martinson selbst eine mögliche Erklärung lieferte: 

„It is just possible that some of our treatment programs are working to some extend, but that 

our research is so bad that it is incapable of telling“ (Martinson, 1974, S. 49). Weiterhin kann 

angemerkt werden, dass Martinson eine Auswahl schlecht implementierter und wenig erfolg-

reicher Projekte als Belege heranzog, seine Literaturübersicht nicht die Möglichkeiten einer 

Effektintegration nutzte und sich zudem allein auf das Wirksamkeitskriterium Rückfälligkeit 

stützte (Sarre, 1999). Auch bot der veröffentlichte Projektbericht (Lipton, Martinson & Wilks, 

1975) eine differenziertere Darstellung und Martinson selbst revidierte später seine pessimis-

tische Einschätzung der Behandlungswirksamkeit (Lösel, 1994; Martinson, 1979).  

Eine neue Phase der Behandlungsforschung wurde durch die Verwendung metaanalyti-

scher Verfahren eingeleitet (z.B. Andrews et al., 1990; Gendreau, Little & Goggin, 1996; 

Lipsey & Wilson, 1998; Lösel, Köferl & Weber 1987). Die Methode ermöglicht die Bestim-

mung der Behandlungswirksamkeit über eine Vielzahl zugrundeliegender Einzelstudien hin-

weg, die Identifikation besonders wirksamer Behandlungsmaßnahmen bzw. -methoden sowie 

den Einbezug unterschiedlicher Effektivitätskriterien. Beispielsweise integrierten Lösel et al. 

(1987) sowie später Lösel (1994) Studien zur deutschen Sozialtherapie und ermittelten eine 

Effektstärke von r = .11 zugunsten der Behandlung. Dies bedeutet, dass Behandelte im 

Durchschnitt um 11 Prozentpunkte seltener rückfällig werden oder beim Vergleich von Per-
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sönlichkeitsmerkmalen besser abschneiden als nichtbehandelte Insassen (Lösel, 1994).1 Aus-

wertungen für spezifische Straftätergruppen führten zu ähnlichen Ergebnissen – sowohl für 

Sexualstraftäter (Lösel & Schmucker, 2005) als auch für junge Straftäter (Dowden & And-

rews, 1999; Lipsey, 1992). Die durchschnittliche Wirksamkeit der Behandlung bewegt sich 

dabei nach statistischen Kriterien (Cohen, 1988) im Bereich schwacher Effekte, die aber 

trotzdem von praktischer Bedeutsamkeit sind.2  

Noch wichtiger als der globale Nachweis von Behandlungswirksamkeit ist die Identifika-

tion besonders effektiver Behandlungsmaßnahmen. Zum einen gehören nach den Ergebnissen 

von Metaanalysen kognitiv-behaviorale Therapieformen zu den besonders wirksamen Be-

handlungsmethoden (z.B. Landenberger & Lipsey, 2005), zum anderen lassen sich aus ihnen 

allgemeine Prinzipien der Straftäterbehandlung ableiten. So erwiesen sich Behandlungsmaß-

nahmen als besonders erfolgreich, wenn sie dem Risiko-, Bedürfnis- und Ansprechbarkeits-

prinzip Rechnung tragen (Andrews et al., 1990). Das Risikoprinzip besagt, dass das Ausmaß 

der Behandlung an das individuelle Rückfallrisiko gekoppelt sein sollte, das Bedürfnisprinzip 

fordert die Ausrichtung der Behandlung an individuellen Risikofaktoren bzw. Defiziten und 

das Ansprechbarkeitsprinzip die Berücksichtigung der Fähigkeiten und Lerngewohnheiten der 

Straftäter. Insgesamt verschiebt sich die Forschungsfrage der letzten Jahrzehnte damit also 

von der Wirksamkeit von Straftäterbehandlung als solcher hin zu der Frage, wie genau Be-

handlung im Strafvollzug wirkt und welche Maßnahmen bei welchen Straftätern unter wel-

chen Bedingungen effektiv sind (Cullen & Gendreau, 2001; Steller, 1994).  

Trotz des Nachweises von Behandlungseffektivität auf der Meta-Ebene gibt es bezogen 

auf konkrete Maßnahmen weiteren Forschungsbedarf. Ein Beispiel ist der ungeklärte Wirk-

samkeitsstatus des Anti-Aggressivitäts-Trainings, einem kognitiv-behavioralen Gruppentrai-

ning, das in seiner ursprünglichen Konzeption vor allem durch das konfrontative Element des 

„heißen Stuhls“ bekannt geworden ist. Obwohl die Befunde zur Effektivität uneinheitlich 

sind, hat die Maßnahme mittlerweile weite Verbreitung im Jugendstrafvollzug (Bosold, Pras-

se & Lauterbach, 2006) und der ambulanten Jugendhilfe gefunden. Einigen positiven Befun-

den zur Wirksamkeit – meist gewonnen in Selbstevaluationen der Programmentwickler bzw. 

Programmdurchführenden im Jugendstrafvollzug (Weidner, 1990; Wolters, 1992) sowie spä-

                                                 
1 Bei der Verwendung psychologischer Maße als Erfolgskriterien finden sich im Allgemeinen stärkere Effekte 
(z.B. Lipsey & Wilson, 1998; Grietens & Hellinckx, 2004). Dies ist insofern nachvollziehbar, da es sich im Ver-
gleich zum Rückfall um das proximalere Maß handelt. 
2 Da in Metaanalysen zur Straftäterbehandlung häufig hohe Varianzanteile auf die Qualität des Studiendesigns 
zurückzuführen sind, raten einige Autoren an, resultierende Effektstärken entsprechend vorsichtig zu interpretie-
ren (z.B. Endrass, Rossegger, Noll & Urbaniok, 2008). Selbst bei Berücksichtigung der Designqualität besteht 
ein weiteres Problem darin, dass Moderatoreffekte korreliert sein können, so dass schwer entscheidbar ist, ob 
beispielsweise die Qualität des Studiendesigns oder der Implementation einer Maßnahme das Ergebnis beein-
flusst (Lipsey, 2003). 
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ter im ambulanten Bereich (Rau, 2006a, 2006b; Schanzenbächer, 2003) – stehen vorsichtigere 

Einschätzungen unabhängiger Evaluationsforscher gegenüber (Ohlemacher, Sögding, 

Höynck, Ethé & Welte, 2001; Weichold, 2004). Abgesehen von möglichen Interessenkonflik-

ten bei Selbstevaluationen3 kann die Heterogenität der Befunde auch auf die Güte der ver-

wendeten Evaluationsdesigns und unterschiedlich gewählte Wirksamkeitskriterien zurückge-

führt werden.  

2.3 Behandlung im Jugendstrafvollzug 

Die Jugendstrafe wird in Deutschland in 28 Jugendstrafanstalten vollzogen. Im März 2008 

verbüßten 6293 männliche und 264 weibliche Gefangene eine Haft, davon mehr als 90 % im 

geschlossenen Vollzug (Statistisches Bundesamt, 2009). Der Jugendstrafvollzug unterscheidet 

sich vom Erwachsenenstrafvollzug durch seinen Erziehungsauftrag (Walter, 2002), der in § 2 

JGG festgeschrieben ist und in den Jugendstrafvollzugsgesetzen der Länder aufgegriffen wur-

de.4 Kennzeichen des Jugendstrafvollzugs ist folglich seine Erziehungs- und Behandlungsori-

entierung, wobei von der Annahme ausgegangen wird, dass junge Menschen durch Behand-

lung leichter zu beeinflussen sind als Erwachsene. Dabei ist Behandlung im Jugendstrafvoll-

zug nicht zu reduzieren auf sozial- und psychotherapeutische Maßnahmen, sie erstreckt sich 

auf schulische und berufliche Förderung, Förderung sozialer Kompetenzen, Freizeitangebote 

sowie deliktspezifische Angebote und ergänzende Hilfen (Basqué, 1994; Hosser & Bosold, 

2008). Im Bereich der psychotherapeutischen Behandlung bezieht sich der Behandlungsbeg-

riff dabei in erster Linie auf direkt oder indirekt rückfallpräventive Interventionen und nicht 

auf Behandlung im Rahmen einer psychotherapeutischen Grundversorgung (vgl. Behnke & 

Endres, 2008).  

Vor dem Hintergrund, dass beispielsweise in Nordrhein-Westfalen zwei Drittel der Ju-

gendstrafgefangenen vor Inhaftierung ohne Schulabschluss und fast 90 % ohne Berufsausbil-

dung sind (Wirth, 2006b) kommt der schulischen und beruflichen Bildung im Jugendstraf-

vollzug große Bedeutung zu. Entsprechend gehören Haupt- und Realschulkurse, Berufsaus-

bildungen in meist handwerklichen aber auch technischen Berufen sowie berufsvorbereitende 

                                                 
3 Zu möglichen Interessenkonflikten bei Selbstevaluationen siehe Müller-Kohlenberg (2006). Empirische Hin-
weise finden sich in Metaanalysen, die höhere Effektstärken für Untersuchungen berichten, bei denen Evaluie-
rende auch Maßnahmendurchführende sind (Lipsey, 1995; Petrosino & Soydan, 2005). Neben einer selektiven 
Ergebnisdarstellung und Versuchsleitereffekten wird als Erklärung aber auch eine bessere Maßnahmenintegrität 
diskutiert, wenn Forscher an der Entwicklung oder Implementation beteiligt sind (Lipsey, 1995). 
4 Beispielsweise gilt für Niedersachsen „Der Vollzug ist erzieherisch zu gestalten. Zur Erreichung des Vollzugs-
zieles […] ist die oder der Gefangene in der Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der Bereit-
schaft zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der Rechte anderer 
zu fördern.“ (§ 114 NJVollzG). Ähnliche Formulierungen finden sich in anderen Ländergesetzen (vgl. Höynck et 
al., 2008). 
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Maßnahmen zum Standardangebot der Jugendanstalten. Wurde noch vor einiger Zeit bemän-

gelt, dass das berufserziehende Angebot der Anstalten quantitativ und qualitativ unzureichend 

sei (Stentzel, 1990), so wird mittlerweile dem Bildungsangebot im Jugendstrafvollzug ein 

hoher Standard bescheinigt (Wirth, 2002). Jedoch erleben Inhaftierte die Zuweisung zu Maß-

nahmen häufig als wenig an den eigenen Interessen ausgerichtet, was sich negativ auf die 

Teilnahmemotivation auswirken kann (Bereswill, Koesling & Neuber, 2007). Zudem ist die 

Beendigung umfangreicherer Ausbildungsmaßnahmen nicht immer mit der Haftdauer verein-

bar, weshalb in Modellprojekten modularisierte Ausbildungen angeboten werden (Klein, 

Petran & Weber, 2007). 

Deliktspezifische Behandlungsmaßnahmen werden in erster Linie für Gewalt- und Sexu-

alstraftäter angeboten, störungsspezifische Angebote richten sich an Inhaftierte mit Alkohol- 

oder Drogenproblemen (Repp, Köhler & Hinrichs, 2004). Verbreitete Behandlungsprogram-

me sind das Anti-Aggressivitäts-Training zur Reduktion der Gewaltneigung (Heilemann & 

Fischwasser-von Proeck, 2001) sowie das soziale Training zur Förderung sozialer Kompeten-

zen und Vermittlung lebenspraktischer Hilfen (Otto, 1994). Sexualstraftäter werden oft – ana-

log zum Erwachsenenvollzug – in eigenen Abteilungen behandelt. Neben Gruppenangeboten 

existieren Einzelfallhilfen wie Krisenintervention, Einzelpsychotherapie und unterschiedliche 

Beratungsangebote (z.B. Schuldnerberatung, Berufsberatung und Seelsorge). Besondere Prob-

lemgruppen im Jugendstrafvollzug stellen Ausländer und Spätaussiedler dar (Walter, 2003; 

Wirth, 1998), die oft aufgrund von Sprachbarrieren von Förder- und Behandlungsmaßnahmen 

ausgeschlossen sind oder sich diesen aufgrund ihrer subkulturellen Einbindung verschließen. 

Allerdings werden auch Förderprogramme für gerade diese Zielgruppen angeboten, wie z.B. 

Deutsch-Förderkurse und Integrationsmaßnahmen.  

Welche Form von Behandlung und Förderung ein Inhaftierter erhält, wird im Erziehungs- 

und Behandlungsplan festgehalten, der auf Grundlage der Behandlungsuntersuchung in den 

ersten Wochen der Haftstrafe erstellt und im Verlauf der Haft kontinuierlich fortgeschrieben 

wird (Müller, 2002). Auf Basis von Aktendaten, persönlicher Exploration individueller Ent-

wicklungsaspekte, Verhaltensbeobachtungen und standardisierter Verfahren (Intelligenz- und 

Persönlichkeitstests sowie Rückfallprognoseinstrumente) werden ein Erklärungsmodell der 

Delinquenz und eine Legalprognose erstellt (Cottonaro & Suhling, 2007). Inhaftierte mit un-

günstiger Prognose werden als besonders behandlungsbedürftig angesehen und entsprechend 

ihrer Defizite einzelnen Behandlungsmaßnahmen zugewiesen. Als weitere Kriterien der Zu-

weisung werden neben der Bedürftigkeit auch die Behandlungsfähigkeit und Behandlungsmo-

tivation berücksichtigt (Behnke, 2004; Bosold, 2008). Zur Behandlungsfähigkeit von Inhaf-
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tierten wird kritisch angemerkt, dass nicht eine selektive Strategie der Auswahl geeigneter 

Teilnehmer für ein bestehendes Therapieangebot sondern eine adaptive Strategie der Auswahl 

der geeigneten Maßnahme bei gegebenem Störungsbild des Inhaftierten verfolgt werden sollte 

(Dahle, 1997), was allerdings in der strafvollzuglichen Praxis noch zu wenig berücksichtigt 

wird. Eine Besonderheit der Behandlungsmotivation von Straftätern ist, dass diese häufig kei-

nen Leidensdruck verspüren und demzufolge nicht intrinsisch zu einer Behandlungsteilnahme 

motiviert sind. Nach Dahle ist intrinsische Motivation jedoch keine Voraussetzung von The-

rapie im Strafvollzug, sondern eines ihrer Therapieziele. Von Bedeutung ist in diesem Zu-

sammenhang, dass Motivation kein statisches Merkmal ist, sondern sich eine extrinsisch mo-

tivierte Behandlungsteilnahme (z.B. durch in Aussicht gestellte Lockerungen) im Verlauf der 

Behandlung zu einer intrinsisch am Behandlungsziel orientierten Motivation verändern kann 

(Dahle, 1997; Suhling & Cottonaro, 2005).  

Mitunter entspricht die Popularität einer Behandlungsmaßnahme nicht ihrer Bedeutung 

im Sinne der tatsächlich erreichten Behandlungsquote. Beispielsweise wird in fast allen Ju-

gendanstalten das bereits erwähnte Anti-Aggressivitäts-Training angeboten, jedoch werden 

meist weniger als 20 Insassen pro Jahr und Anstalt im Rahmen dieser Maßnahme behandelt. 

Vor dem Hintergrund, dass etwa 48 % der Inhaftierten ein Gewaltdelikt (ohne Sexualdelikte) 

begangen haben (Dünkel & Geng, 2007) ist die mit Anti-Aggressivitäts-Trainings realisierte 

Behandlungsquote vergleichsweise gering, selbst wenn man berücksichtigt, dass nicht alle 

Gewaltstraftäter eine Indikation für das Training aufweisen. Für psychotherapeutische Be-

handlung im Strafvollzug insgesamt wird angenommen, dass ein erheblicher Anteil von etwa 

35-50 % der Inhaftierten behandlungsbedürftig ist und der Bedarf deutlich über dem derzeiti-

gen Therapieangebot liegt (Dahle, 1997). Umso wichtiger ist es, Behandlung nicht nach dem 

Gießkannenprinzip durchzuführen, sondern die Inhaftierten gezielt solchen Maßnahmen zuzu-

führen, von denen sie in besonderem Maße profitieren – was nur durch eine reliable und vali-

de Straftäterdiagnostik gewährleistet werden kann.  

3 Eigene empirische Untersuchungen 

Aus dem Vorangegangenen ergibt sich ein Forschungsdefizit in den Bereichen der Straftäter-

diagnostik und der Wirksamkeit strafvollzuglicher Behandlung. Die zu Inhaftierungsbeginn 

durchgeführte Behandlungsuntersuchung im Strafvollzug stellt eine Weichenstellung dar, die 

von erheblicher Bedeutung für den Vollzugsverlauf und den Erfolg von Behandlung im Straf-

vollzug ist. Da in dieser Untersuchung unter anderem auf standardisierte Instrumente zurück-

gegriffen wird, deren Validität für die untersuchte Population nicht gesichert ist, besteht ein 
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möglicher Schritt der verbesserten Behandlungszuweisung in der Überprüfung und gegebe-

nenfalls der Revision bestehender Instrumente. Weiterhin steht für viele der im Jugendstraf-

vollzug angebotenen Behandlungsprogramme ein methodisch stringent geführter Wirksam-

keitsnachweis noch aus, unter anderem weil vollzugspraktische und rechtliche Gegebenheiten 

besondere Schwierigkeiten für die Evaluationsforschung mit sich bringen. Vor diesem Hin-

tergrund werden drei methodische Fragestellungen näher untersucht, die für den Strafvollzug 

und die Strafvollzugsforschung von hoher praktischer Relevanz sind.  

1. Sind für die Allgemeinpopulation entwickelte standardisierte psychodiagnostische In-

strumente für den Einsatz mit jungen Straftätern z.B. in der Behandlungsuntersuchung 

geeignet und welche Einschränkungen müssen in Abhängigkeit vom Anwendungskon-

text gegebenenfalls in Kauf genommen werden?  

2. Sind Forderungen an die Güte von Untersuchungsdesigns z.B. seitens Vertretern einer 

evidenzbasierten Kriminalprävention in der strafvollzuglichen Behandlungsforschung 

realisierbar und welche Konsequenzen ergeben sich aus der Verwendung von Designs 

geringerer Güte?  

3. Welche Kriterien der Behandlungseffektivität sollten über das üblicherweise verwen-

dete Legalbewährungskriterium hinaus verwendet werden und wie stehen diese in Be-

zug zum Legalverhalten?  

Empirische Grundlage zur Beantwortung dieser Fragen sind Ergebnisse aus verschiedenen 

Einzelprojekten des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN). Das darun-

ter umfangreichste ist die Längsschnittuntersuchung „Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“ 

(Greve, 2004; Hosser & Bosold, 2006), die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge-

fördert wurde und an das Vorgängerprojekt „Gefängnis und die Folgen“ (Greve & Hosser, 

1998; Greve, Hosser & Pfeiffer, 1997) anschließt. Untersucht wird die Bedeutung einer Ju-

gendstrafe als „Entwicklungsintervention“ und dabei insbesondere, welche Haftbedingungen 

und Behandlungsmaßnahmen den Erwerb formaler Qualifikation und sozialer Kompetenzen 

fördern und wie die Haft und die durchgeführten Maßnahmen sich auf das spätere Legal- und 

Sozialverhalten auswirken. Im Rahmen der Untersuchung wurden 2405 männliche deutsche 

Erstinhaftierte aus sechs norddeutschen Jugend- und Jungtäteranstalten mehrfach während der 

Haft und nach Haftentlassung standardisiert befragt und ergänzend eine Analyse der Gefan-

genenpersonalakten und der Einträge im Bundeszentralregister durchgeführt.  

Drei weitere Projekte entstanden aus Kooperationen des KFN mit der Jugendanstalt Ha-

meln. Zwei Untersuchungen befassen sich mit der Evaluation deliktspezifischer Behand-

lungsmaßnahmen der Jugendanstalt. Zum einen wurde das Training „Leben ohne Gewalt or-



18 

ganisieren“ (LoGo), einer Weiterentwicklung des ursprünglich in Hameln entwickelten Anti-

Aggressivitäts-Trainings, auf seine Wirksamkeit hin untersucht (Bosold & Lauterbach, 2010; 

Bosold, Lauterbach & Hosser, 2006). Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe wurden bei 49 

Trainingsteilnehmern Behandlungseffekte in den Bereichen Aggressivitätsneigung, Neutrali-

sierungstendenzen und Ressourcenstärkung sowie Rückfalldaten überprüft. Zum anderen 

wurde die Behandlung junger Sexualstraftäter in der Sozialtherapeutischen Abteilung II eva-

luiert (Hosser, Bosold & Lauterbach, 2006). Im Rahmen der Untersuchung wurden bei 17 

Insassen im Prä-Post-Vergleich Veränderungen deliktspezifischer Einstellungsmaße und per-

sonaler Ressourcen erhoben. Eine weitere Studie (Hosser, Lauterbach & Camehn, 2008) be-

fasst sich mit der Auswertung von 775 im Rahmen der Eingangsdiagnostik der Jugendanstalt 

mittels des Freiburger Persönlichkeitsinventars (FPI-R; Fahrenberg, Hampel & Selg, 2001) 

durchgeführten Interviews. Die erhobenen Persönlichkeitsdaten wurden auf ihre Validität für 

die spezifische Population Jugendstrafgefangener, insbesondere interne Konsistenz, faktoriel-

le Validität und die Einhaltung altersgerechter Normwerte überprüft.  

3.1 Einsatz standardisierter Persönlichkeitstests in der Straftäterdiagnostik 

Die Behandlungsuntersuchung zu Beginn einer Haftstrafe dient der Untersuchung der Persön-

lichkeit und der Lebensverhältnisse der Gefangenen als Voraussetzung der Vollzugs- und 

Behandlungsplanung (Laubenthal, 2003; Stock, 1993). Die Erfassung von Persönlichkeits-

merkmalen geschieht in der Regel durch standardisierte Breitband-Persönlichkeitstests wie 

beispielsweise das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R; Fahrenberg, Hampel & Selg, 

2001) oder auf einzelne Persönlichkeitsaspekte bezogene Instrumente wie den Fragebogen zu 

Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK; Krampen, 1991).5  

Grundannahme der Berücksichtigung der Täterpersönlichkeit ist, dass neben der sozialen 

Situation spezifische Ausprägungen und Konstellationen von Persönlichkeitsmerkmalen Mit-

ursache des abweichenden Verhaltens des Straftäters darstellen und ein Einwirken auf diese 

individuellen Dispositionen durch Behandlung zur Vorbeugung einer erneuten Straffälligkeit 

beiträgt (Lösel, 1975, 1983). Beispielsweise werden Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstkon-

trolle (Mischel, 1961), Extraversion (Eysenck, 1965), Kontrollüberzeugungen (Scheurer, 

1993) und Empathie (Miller & Eisenberg, 1988) als Verhaltensdispositionen aufgefasst, die 

delinquentes Verhalten begünstigen oder diesem entgegenwirken (vgl. Ullrich, 1999). Bereits 

                                                 
5 In dieser Arbeit mit dem Terminus psychodiagnostische Instrumente ausdrücklich nicht gemeint sind Prognose-
instrumente wie z.B. die Psychopathy Checklist (PCL-R), das Level of Service Inventory (LSI-R) oder das 
Historical-Clinical-Risk Management Schema (HCR-20), die auf der Basis von Biografie, krimineller Vorge-
schichte sowie verschiedener personaler Risiko- und Schutzfaktoren eine Bewertung der Rückfallwahrschein-
lichkeit erlauben (vgl. Dahle, 2007; Dahle, Schneider & Ziethen, 2007; Nedopil, 2006). 
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im psychopathologischen Bereich liegt zudem das Psychopathiekonzept (Hare, 1980), dessen 

zentrale Merkmale neben der Verhaltensauffälligkeit in Gefühlskälte und Gewissenlosigkeit 

bestehen.  

Die erhobenen Persönlichkeitsdaten werden bei Entscheidungen bezüglich des Haftver-

laufs, der Gewährung von Lockerungen und der Zuweisung zu einzelnen Behandlungsange-

boten herangezogen. Da die Entscheidungen zwar nicht ausschließlich auf Grundlage, jedoch 

unter Zuhilfenahme standardisierter Testverfahren getroffen werden, ist die Validität der ver-

wendeten Instrumente von erheblicher praktischer Bedeutung für die Insassen und die Effek-

tivität strafvollzuglicher Behandlung. Weiterhin kommen standardisierte psychodiagnostische 

Instrumente nicht nur in der Eingangsuntersuchung, sondern auch im Rahmen von For-

schungs- und Evaluationsvorhaben zum Einsatz (z.B. Kury & Beckers, 1983; Ortmann, 1987; 

Weidner & Wolters, 1991), wo kriminalitätsrelevante Einstellungs- und Persönlichkeits-

merkmale als Kriterien des Erfolgs oder Misserfolgs von Maßnahmen herangezogen werden.  

Probleme der Anwendung standardisierter Persönlichkeitsinventare im Strafvollzug liegen 

darin begründet, dass die wenigsten psychodiagnostischen Instrumente speziell für Straftäter 

entwickelt wurden. Ausnahmen sind der Prisonisierungsfragebogen von Ortmann (1987) oder 

der Persönlichkeitsfragebogen für Inhaftierte (PFI; Seitz, 1983), diese beziehen sich allerdings 

weniger auf Aspekte der Persönlichkeit als auf Haftsituation und Hafterleben und sind daher 

für die Behandlungsuntersuchung zu Haftbeginn kaum geeignet. Die meisten anderen einge-

setzten Instrumente wurden für die Allgemeinpopulation entwickelt und eine Übertragbarkeit 

auf die spezifische Personengruppe von Straftätern ist demzufolge nicht ohne weiteres zuläs-

sig (z.B. Heilbrun, 1992; Littmann, 1992). Fraglich ist bei mehrdimensional faktorenanaly-

tisch entwickelten Instrumenten die faktorielle Validität beim Einsatz mit Straftätern und in 

der Folge die Gültigkeit und Abgrenzbarkeit der erhobenen Konstrukte (Kury, 1983b). Wei-

terhin können Verständnisprobleme aufgrund hoher sprachlicher und kognitiver Anforderun-

gen (Stieglitz, 1993) sowie fehlendem Bezug zur Lebenswelt der Befragten („Mittelschicht-

orientierung“; Kury & Beckers, 1983) die Validität der Ergebnisse negativ beeinflussen. Als 

weitere Kritikpunkte werden fehlende oder nicht hinreichend aktuelle Normwerte sowie die 

hohe Zahl von Fehlklassifikationen bei der Risikovorhersage auf Basis von Persönlichkeitsda-

ten angemerkt (Gudjonsson, 2001).  

Neben der Eignung der Instrumente für Straftäter ist die Situation zu berücksichtigen, in 

der die Testung vorgenommen wird. Anders als im Beratungskontext, wo bei den Klienten ein 

Eigeninteresse an einer genauen und validen Messung angenommen werden kann, findet die 

Erhebung bei Inhaftierten in einem Zwangskontext statt. Die Befragten können der Testung 
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entweder desinteressiert gegenüber stehen oder aber zu Recht annehmen, dass aus den Tester-

gebnissen konkrete den weiteren Haftverlauf betreffende Entscheidungen abgeleitet werden. 

Mögliche Antworttendenzen sind demzufolge willkürliches Antwortverhalten, Tendenz zur 

sozialen Erwünschtheit oder gezielte Verfälschung (Kury, 2002). Da Persönlichkeitsinventare 

für die Befragten hochgradig durchschaubar sind (Krahé, 1989; Kubinger, 2002), sind diese in 

der Lage, Vermutungen über den Zweck der Erhebung anzustellen und sich im Extremfall bei 

Untersuchungen zur Schuldfähigkeit als besonders belastet und bei Untersuchungen anlässlich 

bevorstehender Lockerungen als besonders kompetent darzustellen (Scheurer & Richter, 

2005).  

Um Antworttendenzen zu begegnen sind in vielen Instrumenten Offenheits-, Er-

wünschtheits- oder Lügenskalen integriert, mit deren Hilfe unehrliches Antwortverhalten auf-

gedeckt werden soll. Die Skalen beruhen auf dem Prinzip, relativ verbreitete geringfügige 

Normverletzungen oder aber wenig verbreitete sozial erwünschte Verhaltensweisen zu erfra-

gen und von der ehrlichen Beantwortung dieser Items auf das Antwortverhalten in anderen 

Merkmalsbereichen zu schließen (Biedermann, 2007; Seiwald, 2003). Verneint eine Person, 

zu Hause weniger gute Tischmanieren zu haben als im Restaurant oder hin und wieder ein 

wenig schadenfroh zu sein (so Items des FPI), so wird sie nach dieser Logik auch Fragen zu 

anderen unerwünschten Eigenschaften nicht wahrheitsgemäß beantworten und ist von der 

Auswertung auszuschließen. Zu beachten ist hierbei, dass zwar mit Offenheitsskalen tatsäch-

lich Personen identifiziert werden können, die in übertriebenem Maße sozial erwünscht ant-

worten, dass jedoch der Umkehrschluss unzulässig ist, alle anderen Befragten würden kein 

sozial erwünschtes Antwortverhalten aufweisen.6 In der Konsequenz bieten Offenheits- oder 

Erwünschtheitsskalen keine Gewähr, dass mit Persönlichkeitsinventaren erfasste Eigenschaf-

ten frei von sozialer Erwünschtheit und Verfälschung sind.  

Zusammenfassend betrachtet stellt sich die Frage, ob standardisierte für die Normalpopu-

lation entwickelte psychodiagnostische Instrumente für den Einsatz mit Straftätern geeignet 

sind und im jeweiligen Anwendungskontext valide Ergebnisse erbringen. Dies soll im Fol-

genden anhand des in der Behandlungsuntersuchung verwendeten Persönlichkeitsfragebogens 

sowie einer verbreiteten Skala zur Erfassung von Empathie überprüft werden.  

                                                 
6 Zwei Argumente können nach Biedermann (2007) hier angeführt werden. Einerseits die Kontextspezifität: Das 
Bekennen von Normverletzungen im Alltagsbereich ist nicht zwingend ein Prädiktor für ehrliche Beantwortung 
von Items in spezifischen Bereichen. Insbesondere Straftäter könnten Fragen nach alltäglichen Normverletzun-
gen ehrlich beantworten, aber im Bereich der Delinquenz zu Antwortverfälschungen neigen. Zum anderen vari-
ieren Normverletzungen im Grad der Schwere: Alltägliche Normverletzung sind vergleichsweise unbedeutend, 
die in anderen Bereichen, insbesondere der Delinquenz dagegen schwerwiegend, weil moralisch negativ belegt 
und strafrechtlich verfolgt. Befragte könnten also dazu neigen, geringfügige Normverletzungen zuzugeben und 
bei schwerwiegenderen Normverletzungen zu verfälschen. 
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3.1.1 Einsatz des FPI-R bei Inhaftierten 

Das im Rahmen der Eingangsdiagnostik verwendete FPI-R ist ein mehrdimensionaler Persön-

lichkeitsfragebogen, der die zehn Dimensionen Lebenszufriedenheit, Soziale Orientierung, 

Leistungsorientierung, Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggressivität, Beanspruchung, Körperli-

che Beschwerden, Gesundheitssorgen und Offenheit sowie die zwei Zusatzskalen Extraversi-

on und Emotionalität umfasst. Bei der Überprüfung der psychometrischen Eigenschaften und 

der faktoriellen Struktur des Instruments konnte mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen 

nur ein ungenügender Modellfit für das zehnfaktorielle Strukturmodell nachgewiesen werden 

(Hosser, Lauterbach & Camehn, 2008). Dies deutet darauf hin, dass die einzelnen Skalendi-

mensionen schlecht voneinander abgrenzbar und folglich die erhobenen Konstrukte von ein-

geschränkter Validität sind. Methodenkritisch muss hier angemerkt werden, dass konfirmato-

rische Faktorenanalysen komplexer Persönlichkeitsinventare häufig zu unbefriedigenden Er-

gebnissen führen (Borkenau & Ostendorf, 1990; Church & Burke, 1994; Raykov, 1998) da 

die überprüfte Eindimensionalität der Teilskalen möglicherweise ein zu restriktives Kriterium 

darstellt. Ungünstige Reliabilitätskennwerte verweisen jedoch ebenfalls auf eine einge-

schränkte Skalenqualität.  
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Abbildung 1: FPI-R Skalenwerte im Vergleich zur Norm 

(Normwerte aus Fahrenberg, Hampel & Selg, 2001) 

Weiterhin führten Gruppenvergleiche bezogen auf die Konstruktvalidität von Teilskalen zu 

widersprüchlichen Befunden. Einerseits differenzieren die Subskalen Erregbarkeit und Ag-

gressivität hypothesenkonform Gewaltstraftäter von Nicht-Gewaltstraftätern (siehe Abbildung 

1). Andererseits erweisen sich die Befragten im Vergleich zur alterspezifischen Norm als we-
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niger aggressiv, was kaum anders als durch die Erhebungssituation bedingte Verfälschungsin-

tentionen im Sinne eines „faking good“ zu erklären ist. Die Konsequenz dieser Befunde muss 

lauten, dass das Instrument in seiner jetzigen Form als Entscheidungshilfe für die Zuweisung 

zu erfolgversprechenden Behandlungsmaßnahmen nur sehr eingeschränkt verwendet werden 

sollte. Eine Anpassung des Instruments an die Zielgruppe durch veränderte Itemformulierung 

mag zwar die faktorielle Validität verbessern, löst jedoch nicht das grundsätzliche Problem 

der Erhebung von Persönlichkeitsdaten in einem Zwangskontext, insbesondere wenn aus ih-

nen praktische Konsequenzen abgeleitet werden.  

3.1.2 Erfassung vom Empathie bei Inhaftierten 

Empathie kann unterschieden werden in affektives Mitfühlen oder Nachempfinden des psy-

chischen Zustands einer fremden Person oder kognitives „sich Hineinversetzen“ in deren La-

ge (Eisenberg & Strayer, 1987). Dabei gelten empathische Fähigkeiten als Ressource, die der 

Ausübung delinquenten Verhaltens, insbesondere der Gewaltkriminalität entgegenwirkt (Jol-

liffe & Farrington, 2004; Kerner, 2004). Im Rahmen des Projekts „Entwicklungsfolgen der 

Jugendstrafe“ wurde Empathie bei 839 Teilnehmern mittels des Interpersonal Reactivity In-

dex (IRI; Davis, 1980, 1983) in der deutschen Version von Enzmann (1996) erhoben. Neben 

empathischer Anteilnahme und Perspektivübernahme als affektive und kognitive Empathiefa-

cetten werden mit dem Instrument empathischer Distress als negative Reaktion auf die wahr-

genommene Notlage anderer, sowie empathische Fantasie erhoben, die sich auf fiktive anstatt 

realer Personen und Situationen bezieht. Grundsätzlich erfasst der IRI dabei Tendenzen bzw. 

Neigungen und nicht empathische Fähigkeiten oder Kapazitäten (Davis & Franzoi, 1991).  

Die Befunde zeigen, dass das Instrument in seiner ursprünglichen Version nur bedingt für 

junge Straftäter verwendet werden kann (Lauterbach & Hosser, 2007). Insbesondere die Reli-

abilität und faktorielle Validität des Instruments erwiesen sich als eingeschränkt, so lange 

nicht negativ formulierte Items aus den Skalen entfernt wurden. Als Ursache hierfür konnten 

sprachliche und kognitive Fähigkeiten der Untersuchungsteilnehmer, gemessen an der Schul-

note im Deutschunterricht und dem IQ identifiziert werden. Nach einer Revision des Instru-

ments und der Entfernung negativer Items verbesserten sich die faktorielle Validität und Reli-

abilität. Darüber hinaus konnten Gewaltstraftäter von Nicht-Gewaltstraftätern differenziert 

und ein nach der Haftentlassung stattgefundener Gewaltrückfall mittels der Subskala Perspek-

tivübernahme signifikant vorhergesagt werden.  

Anders als beim FPI-R liegen für das Instrument in seiner deutschen Version keine Ver-

gleichswerte vor, an denen überprüft werden könnte, ob die Angaben der Inhaftierten von der 
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Normalpopulation abweichen. Hinweise auf eine gezielte Verfälschung lassen sich deshalb 

aus den Ergebnissen nicht ableiten, allerdings ist diese bei der Erhebung im Rahmen unab-

hängiger Forschung im Strafvollzug auch weniger zu befürchten. Aufgrund der genannten 

Einschränkungen muss allerdings eine sprachliche Überarbeitung des Instruments für den 

Einsatz mit Inhaftierten dringend empfohlen werden.  

3.2 Güte von Untersuchungsdesigns in der Behandlungsforschung 

In den neugestalteten (Jugend-)Strafvollzugsgesetzen der Länder wurde ein Evaluations- und 

Forschungsauftrag festgeschrieben. Für Niedersachsen gilt beispielsweise, dass „Erfolge und 

Misserfolge des Vollzuges, insbesondere im Hinblick auf Rückfallhäufigkeiten“ festzustellen 

und die „hierfür verantwortlichen Faktoren“ zu erforschen sind (§ 189 Abs. 2, NJVollzG). 

Eine Schwierigkeit der Behandlungsforschung im Strafvollzug besteht jedoch darin, dass sich 

übliche Standards der Evaluationsforschung (wie z.B. die Rekrutierung adäquater Vergleichs-

gruppen; Suhling, 2006) nur sehr eingeschränkt realisieren lassen, was bereits seit der Debatte 

um die Evaluation der in den 70er Jahren errichteten sozialtherapeutischen Anstalten bekannt 

ist (vgl. Kury, 1983a).  

Einen Maßstab der methodischen Qualität von Evaluationsstudien stellt die Maryland 

Scientific Methods Scale (Sherman et al., 1997) dar. Fünf Stufen beschreiben das Niveau in-

terner Validität des Untersuchungsdesigns unter Berücksichtigung insbesondere des Kriteri-

ums der Kontrolle von Störvariablen (siehe Abbildung 2). Die Skala reicht von rein korrelati-

ven Zusammenhängen zwischen Interventionsmaßnahme und der abhängigen Variable (Stufe 

1) über Prä-Post-Untersuchungen oder Kontrollgruppendesigns ohne nachgewiesene Ver-

gleichbarkeit der Gruppen (Stufe 2), Kontrollgruppenuntersuchungen mit vergleichbarer Kon-

trollgruppe (Stufe 3), Kontrollgruppenuntersuchungen mit vergleichbarer Kontrollgruppe un-

ter Berücksichtigung weiterer Einflussfaktoren (Stufe 4) bis hin zu randomisierten Kontroll-

gruppendesigns (Stufe 5).  
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Abbildung 2: Maryland Scientific Methods Scale nach Sherman et al. (1997) 

Das in der Maryland-Scale favorisierte randomisierte Kontrollgruppendesign stellt als einzi-

ges Untersuchungsdesign sicher, dass Behandlungs- und Kontrollgruppe nicht nur bezogen 

auf bekannte, sondern auch auf unbekannte konfundierende Variablen äquivalent sind (Bo-

ruch, 1997; Lösel & Nowack, 1987). Somit sind im Posttest vorgefundene Unterschiede allein 

auf die Behandlung zurückzuführen, wenn nicht Probleme der Implementation die interne 

Validität gefährden. Allerdings erreichen Evaluationsstudien im deutschen Strafvollzug selten 

das höchste Niveau dieser Skala, da ethische, rechtliche und vollzugspraktische Bedenken 

einer randomisierten Behandlungszuweisung entgegenstehen. Ausnahmen stellen die Studien 

von Rasch und Kühl (1977, 1978) sowie Ortmann (1987) dar, bei denen die Inhaftierten zufäl-

lig der Experimentalbedingung Sozialtherapie zugelost wurden. Dies konnte vor allem da-

durch gerechtfertigt werden, dass zu diesem Zeitpunkt nur geringe Behandlungskapazitäten 

zur Verfügung standen und eine Randomisierung demzufolge keine evaluationsbedingte Be-

nachteiligung der Kontrollgruppe bedeutete.  

Der Einfluss der Designqualität auf die Studienergebnisse konnte mittels Metaanalysen 

für die Behandlungsforschung allgemein (Wilson & Lipsey, 2001) und für kriminalpräventive 

Studien im Besonderen (Weisburd, Lum & Petrosino, 2001) aufgezeigt werden. Je schwächer 

das Studiendesign, desto wahrscheinlicher ist ein Effekt zugunsten des Treatments und desto 

unwahrscheinlicher ist die Aufdeckung negativer Behandlungseffekte. Selbst zwischen expe-

rimentellen und quasiexperimentellen Untersuchungen, den beiden höchsten Stufen der Scien-

tific Methods Scale, konnte diese Tendenz festgestellt werden, was die Bedeutung methodisch 
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hochwertiger Studien für die Wirksamkeitsbeurteilung von Behandlungsmaßnahmen unter-

streicht.  

Auch Randomisierung bietet jedoch keine Gewähr für uneingeschränkte Validität des De-

signs. Validitätsgefährdungen quasiexperimenteller und experimenteller Untersuchungen 

werden unterschieden in solche der statistischen Validität, der internen Validität, der Kon-

struktvalidität und der externen Validität (Cook & Campbell, 1979; Shadish, Cook & Camp-

bell, 2002). Statistische Validität bezieht sich auf die Feststellbarkeit einer Kovariation zwi-

schen zwei Variablen, interne Validität auf die Interpretierbarkeit einer Kovariation als kau-

sal. Konstruktvalidität liegt vor, wenn durch die Operationalisierung tatsächlich das erfasst 

wird, was theoretisch erfasst werden soll und externe Validität besteht in der Generalisierbar-

keit der Ergebnisse. Ohne auf alle denkbaren Validitätsgefährdungen einzugehen, werden im 

Folgenden einige von Shadish, Cook und Campbell genannte Aspekte kurz erwähnt, die für 

die Behandlungsforschung im Strafvollzug von Bedeutung sein können (vgl. Kury, 1983c).  

Gefährdungen der Validität des statistischen Schlusses liegen häufig in zu geringer Test-

stärke, die aus nicht hinreichend großen Stichproben resultiert und zu dem fälschlichen Er-

gebnis führen kann, eine untersuchte Maßnahme hätte keinen Effekt (vgl. Lösel Köferl & 

Weber, 1987). Geringe Stichprobengrößen werden erreicht bei Evaluationen sehr spezifischer 

Angebote und insbesondere, wenn nicht ein ausreichender Zeitraum für die Untersuchung 

(z.B. für mehrere Behandlungsdurchgänge) einer Maßnahme zur Verfügung steht. Zur Über-

schätzung eines Behandlungseffekts kann das sogenannte „Signifikanzenfischen“ führen, 

wenn multiple Vergleiche beispielsweise für eine Reihe von Effektivitätskriterien durchge-

führt werden und in der Folge der Alphafehler kumuliert. Die zur Vermeidung dieses Fehlers 

häufig vorgeschlagene Alpha-Adjustierung (z.B. nach Bonferroni) behebt zwar das Problem 

eines irrtümlich signifikanten Ergebnisses, jedoch zuungunsten der bereits angesprochenen 

Teststärke und damit des Betafehlers. Zu einer Unterschätzung des Behandlungseffekts führen 

unreliable Maße sowie Decken- und Bodeneffekte bei der Erhebung der Effektkriterien sowie 

geringe Reliabilität des Treatments, wenn die untersuchte Maßnahme nicht hinreichend stan-

dardisiert implementiert wurde. Letzteres kann insbesondere der Fall sein, wenn Maßnahmen 

von unterschiedlichen Personen durchgeführt werden, das Personal unzureichend geschult ist, 

organisatorische Mängel vorliegen (Lösel & Bender, 1997) oder wenn Maßnahmen über lan-

ge Zeiträume hinweg untersucht werden und zwischenzeitlich Modifizierungen der Behand-

lungsform vorgenommen werden.  

Gefährdungen der internen Validität liegen vor, wenn ein anderer Grund als die untersuch-

te Behandlungsmaßnahme für das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen eines Ef-
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fekts verantwortlich sein kann.7 Einflüsse auf die Behandlungsergebnisse können etwa von 

zwischenzeitlichem Geschehen oder Reifung zwischen Vor- und Nachtest ausgehen. Zwi-

schenzeitliches Geschehen kann beispielsweise in der Veränderung von Haftbedingungen 

bestehen (z.B. dem Anstaltsklima, dem liberaleren oder restriktiveren Umgang mit Lockerun-

gen) und Reifung kann sowohl persönliche Entwicklung als auch möglicherweise negative 

Hafteffekte (Prisonisierung bzw. Deprivation; Hosser, 2008; Müller-Marsell, 2004) beinhal-

ten. Kontrolliert werden diese beiden Einflüsse zumeist, indem eine Vergleichsgruppe in der-

selben Anstalt rekrutiert wird, so dass beide Gruppen denselben Einflüssen ausgesetzt sind. 

Auch bei Verwendung eines Kontrollgruppendesigns ist die interne Validität jedoch nicht 

immer gesichert. Eines der größten Probleme der Behandlungsforschung im Strafvollzug liegt 

in Selektionseffekten, die nur bei randomisierter Behandlungszuweisung vollständig ausge-

schlossen werden können. Geschieht dies nicht, so besteht die Gefahr, dass bereits vor der 

Behandlungszuweisung bestehende Unterschiede zwischen Teilnehmern und Nichtteilneh-

mern einer Maßnahme als Behandlungseffekte fehlinterpretiert werden. Beispielsweise könn-

ten Insassen mit besonders günstiger Prognose für eine Behandlung ausgewählt und die fest-

gestellten positiven Veränderungen der Maßnahme zugeschrieben werden, obwohl die Verän-

derung auch unabhängig von der Behandlung eingetreten wäre. Eine weitere Problematik liegt 

im Stichprobenausfall, wenn dieser systematisch auftritt. Häufig sind gerade Behandlungsab-

brecher nicht mehr zur Teilnahme an einer Nacherhebung zu motivieren, was dazu führen 

kann, dass der Behandlungseffekt überschätzt wird, da Abbrecher sich oft im Verlauf der Be-

handlung als behandlungsresistent erweisen.8  

Gefährdungen der Konstruktvalidität stehen im Zusammenhang mit der Wahl geeigneter 

Effektivitätskriterien von Behandlung und liegen häufig – aber nicht ausschließlich – vor bei 

der Erhebung von Selbstangaben. So kann die Motivation der Probanden zur Behandlungs-

teilnahme die Testergebnisse beeinflussen, indem sich beispielsweise die Probanden im Prä-

test besonders behandlungsbedürftig darstellen, um in die angebotene Maßnahme zu gelan-

gen. Diese Motivation würde für die Kontrollprobanden im Posttest anhalten während sie für 

die bereits Behandelten wegfällt, was einen fälschlichen Behandlungseffekt erzeugen würde. 
                                                 
7 Trochim (2001) unterscheidet Gefährdungen der internen Validität in Single-Group, Multi-Group und Social 
Interaction Threats. Während bei Eingruppenuntersuchungen Effekte wie zwischenzeitliches Geschehen, Rei-
fung, Testung oder Stichprobenausfall die interne Validität gefährden, stellt bei Mehrgruppenuntersuchungen vor 
allem die Interaktion dieser Effekte mit der Selektion eine Validitätsgefährdung dar (Experimental- und Kon-
trollgruppe erfahren unterschiedliches zwischenzeitliches Geschehen, weisen unterschiedliche Reifung, etc. auf). 
Einschränkungen der Validität durch soziale Interaktion werden von Shadish, Cook und Campbell (2002) im 
Unterschied zu Trochim (2001) als Gefährdungen der Konstruktvalidität aufgefasst. 
8 Im Kontext der strafvollzuglichen Behandlung nicht zu erwarten ist der in der allgemeinen psychotherapeuti-
schen Behandlungsforschung mögliche Behandlungsabbruch seitens der Teilnehmer aufgrund einer Verbesse-
rung der Symptomatik (Streiner, 2002), der bei Ausfall dieser Teilnehmer zu einer Unterschätzung der Behand-
lungseffektivität führen würde.  
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Versuchsleitereffekte sind insbesondere zu erwarten, wenn Behandlungsdurchführende auch 

Durchführende der Erhebung sind. Die Probanden könnten hier bemüht sein, den Erwartun-

gen der Behandlungsdurchführenden im Sinne der Behandlungsziele zu entsprechen, oder 

aber diesen gezielt nicht zu entsprechen. Ähnlich wirkt das sogenannte „Hypothesis guessing“ 

bzw. der Hawthorne-Effekt, wenn Probanden Überlegungen über den Zweck der Untersu-

chung anstellen und sich als besonders „gute“ Versuchspersonen geben wollen. Gefährdungen 

der Konstruktvalidität unabhängig von der Methode der Erhebung liegen vor, wenn Elemente 

der Behandlung durch Kontakt der Untersuchungsteilnehmer auf die Kontrollgruppe übertra-

gen werden, wenn also die Behandlung diffundiert. Dass aus der bloßen Kenntnis von Be-

handlungselementen jedoch ein Behandlungseffekt resultiert, ist im strafvollzuglichen Kon-

text weniger zu erwarten. Dagegen ist ein möglicher kompensatorischer Ausgleich von Be-

handlung nicht selten anzutreffen. Dieser liegt vor, wenn Nichtteilnehmer einer Maßnahme 

(z.B. des Anti-Aggressivitäts-Trainings) tendenziell häufiger einer anderen Maßnahme (z.B. 

dem sozialen Training) zugewiesen werden. Hier würde im Extremfall eine als isoliert ange-

legte Evaluation nur einer Maßnahme zu einer vergleichenden Evaluation beider Maßnah-

men.9 Weitere sich nicht zwingend auf Selbstangaben beziehende reaktive Tendenzen der 

Probanden sind Demoralisierung oder Rivalität der Kontrollgruppe als Reaktion auf die Er-

fahrung, nicht in die Behandlungsgruppe aufgenommen worden zu werden, was entweder zu 

einer Über- oder Unterschätzung des Behandlungseffekts führen würde.  

Festzuhalten bleibt, dass eine Vielzahl möglicher Validitätsgefährdungen die Aussagekraft 

empirischer Wirksamkeitsuntersuchungen der Straftäterbehandlung einschränken können. 

Durch die von Vertretern der evidenzbasierten Kriminalprävention geforderte Realisierung 

experimenteller Designs allein kann diesem Umstand nicht begegnet werden. Kritiker des 

Verfahrens von Sherman et al. (1997) weisen zudem auf den erhöhten Typ II Fehler (der 

Klassifikation eines wirksamen Programms als unwirksam; Hope, 2005), sowie auf die allei-

nige Fokussierung auf die Wirkungsforschung hin. Nicht allein ob eine Maßnahme wirkt, 

sondern auch warum und unter welchen Umständen seien wichtige Fragen der Evaluations-

forschung, die beim dargestellten Ansatz unberücksichtigt blieben (z.B. Leeuw, 2005).10  

                                                 
9 Vgl. die Evaluation des Anti-Aggressivitäts-Trainings von Ohlemacher et al. (2001) mit dem Titel „Nicht bes-
ser, aber auch nicht schlechter.“ Die Autoren schlussfolgern aus den nichtsignifikanten Ergebnissen ihrer Studie, 
dass das Training eine der allgemeinen Behandlung der Jugendanstalt vergleichbare Wirksamkeit aufweise. Von 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch, dass bei einer vergleichenden Evaluation höhere Effektstärken 
bzw. größere Stichprobenumfänge für die Feststellung signifikanter Ergebnisse benötigt werden als bei einer 
isolierten Evaluation (Hager, Leichsenring & Schiffler, 1999). 
10 Illustriert wird dieser Umstand in der Debatte zwischen Hans Zeisel und Peter Rossi in den frühen 80er Jahren 
(Rossi, Berk & Lenihan, 1980, 1982; Zeisel, 1982a, 1982b). Obwohl sich in einem randomisierten Experiment 
zur Vergabe finanzieller Hilfen an Haftentlassene die Experimentalgruppe als ebenso rückfällig wie die Kon-
trollgruppe erwies, resümierte die Forschungsgruppe um Rossi einen positiven Effekt der Intervention. Begrün-
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So bleibt insbesondere bei fehlendem Wirkungsnachweis offen, ob die dem Programm 

zugrunde liegenden theoretischen Annahmen falsch waren, die Maßnahme zu gering dosiert 

oder fehlerhaft implementiert wurde. Alternativ werden Evaluationsansätze wie „theory-

driven“ oder „realistic evaluation“ (Chen & Rossi, 1983; Pawson & Tilley, 1994) vorgeschla-

gen, die die Black-box-Problematik der reinen Wirkungsforschung aufheben. Theoriegeleitete 

Evaluation beginnt mit der Formulierung eines Wirkmodells und erhebt und überprüft auch 

solche Merkmale, die als zwischengelagerte Bedingungen der Programmwirksamkeit ange-

nommen werden (Chen & Rossi, 1983). Hierdurch können Hinweise darauf gewonnen wer-

den, an welcher Stelle des überprüften Modells theoretische Annahmen gegebenenfalls unzu-

treffend waren oder praktische Probleme der Programmumsetzung eine positive Programm-

wirksamkeit behindert haben. Auf diesen Punkt wird bei der Vorstellung verschiedener Effek-

tivitätskriterien strafvollzuglicher Behandlung noch eingegangen.  

Im Folgenden werden eigene Untersuchungen zur Behandlungswirksamkeit im Jugend-

strafvollzug unter Berücksichtigung möglicher Einschränkungen der Validität vorgestellt. 

Besonderes Augenmerk wird in diesem Zusammenhang darauf gerichtet, ob trotz der fehlen-

den Realisierung randomisierter Untersuchungsdesigns praxisrelevante Befunde festgestellt 

werden können.  

                                                                                                                                                         
det wurde dies durch Befunde innerhalb der Experimentalgruppe: So waren unterstützte Personen zum einen 
seltener oder in geringerem Ausmaß erwerbstätig und zum anderen stand Erwerbstätigkeit in negativem Zusam-
menhang mit der Rückfälligkeit. Beides zusammen ergäbe einen Effekt der Interventionsmaßnahme auf Rückfäl-
ligkeit, der nur durch einen zusätzlichen, nicht beobachteten Wirkungspfad ausgehend von der Intervention auf 
Rückfälligkeit ausgeglichen werden könne. Das Argument lautete, dass wenn man durch andere Modalitäten der 
Mittelvergabe erreichen könne, dass finanziell unterstützte Haftentlassene im selben Umfang Arbeit aufnähmen 
wie nicht unterstützte Haftentlassene, müsse der postulierte positive Effekt des Programms zum Tragen kommen 
(Rossi, Berk & Lenihan, 1980). 

Zeisel kritisierte an diesem Vorgehen, dass die Schlussfolgerungen nicht auf Grundlage des experimentellen 
Untersuchungsdesigns getroffen würden, sondern auf Basis korrelativer Befunde. Neben der geringeren metho-
dischen Güte dieser Analyse im Vergleich zum Experiment wies er zudem darauf hin, dass Rossi et al. nicht 
angeben könnten, wie genau eine andere Form der Mittelvergabe zu realisieren sei, damit sie das gewünschte 
Ziel erreiche (Zeisel, 1982a). Und selbst angenommen, eine solche Form der Mittelvergabe wäre bekannt, so 
müsse die mögliche Programmwirksamkeit erst durch die erneute Durchführung eines Experiments nachgewie-
sen werden (Zeisel, 1982b). 

Vereinfacht gesagt zeigen sich hier unterschiedliche Auffassungen von Evaluationsforschung, bzw. der in 
ihrem Fokus liegenden kausalen Prozesse (Smith, 1990). So kann Evaluation als methodisch stringent geführte 
Wirksamkeitsüberprüfung im Sinne einer Outcome-Evaluation verstanden werden, ebenso jedoch im Sinne der 
Erforschung zugrundeliegender Mechanismen der Wirksamkeit. Es ist einerseits Zeisel damit rechtzugeben, dass 
Rossi et al. den empirischen Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahme nicht erbringen konnten. Andererseits 
tragen aber die von Rossi et al. aufgedeckten positiven und negativen Wirkungspfade zum Verständnis der 
Wirkmechanismen der Intervention bei, sowie möglicherweise auch zu deren Fortentwicklung – und eben dies 
sind zentrale Aufgaben der Evaluationsforschung, die über die rein summative Betrachtung der Programmwirk-
samkeit hinausgehen. 
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3.2.1 Psychosoziale Behandlung im Jugendstrafvollzug 

Im Projekt „Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“ wurde der Zusammenhang der Teilnahme 

an verschiedenen psychosozialen Behandlungsmaßnahmen in Haft mit Risikofaktoren für 

delinquentes Verhalten und offiziell registrierter Rückfälligkeit untersucht (Bosold, Hosser & 

Lauterbach, 2007). Im Einzelnen handelt es sich dabei um soziales Training, Sozialtherapie, 

Suchtherapie, Suchtberatung, Anti-Gewalt-Training, sonstige Gruppentrainings und Einzel-

fallhilfen (weitere Beratungsangebote und Entlassungsvorbereitungskurse wurden nicht be-

rücksichtigt). An mindestens einer dieser Maßnahmen haben 55 % der Insassen teilgenommen 

(38 % der sachsen-anhaltinischen und 70 % der niedersächsischen Stichprobe). Behandelte 

und Unbehandelte unterscheiden sich zwar tendenziell, aber nicht signifikant hinsichtlich ih-

rer Rückfälligkeit (siehe Abbildung 3). Als einziger Behandlungseffekt lässt sich im Prä-Post-

Vergleich eine Verbesserung der moralischen Urteilsfähigkeit feststellen, keine Unterschiede 

finden sich dagegen bei der Aggressivität, den Neutralisierungstendenzen und verschiedenen 

Aspekten der Prisonisierung.  
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Abbildung 3: Quote der erneuten Verurteilung und erneuten Haftstrafe 

innerhalb von 12 Monaten in Abhängigkeit von Behandlung 

In der vorliegenden Untersuchung wurde ein quasiexperimentelles Kontrollgruppendesign 

realisiert, wobei die Experimentalbedingung Behandlung retrospektiv aus den Gefangenen-

personalakten erfasst wurde. Hinsichtlich der von Cook und Campbell (1979) genannten Ge-

fährdungen der Validität von Untersuchungsdesigns liegen hierin sowohl Vor- als auch Nach-

teile begründet. Von Vorteil ist, dass den Befragten die Forschungsintention der Behand-

lungsevaluation verborgen bleibt. Gefährdungen der internen Validität wie Rivalität oder Mo-

tivationsverlust der Kontrollgruppe sind demzufolge nicht im selben Ausmaß zu erwarten wie 

bei der Evaluation einer konkreten Behandlungsmaßnahme. Nachteile der Erfassung der Be-

handlungsteilnahme aus den Personalakten bestehen darin, dass die Maßnahmen nur relativ 

grob kategorisiert sind und selbst bei Betrachtung einer einzelnen Maßnahme nicht sicherge-
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stellt ist, dass diese nicht in unterschiedlichen Anstalten oder bei unterschiedlichen Behand-

lungsdurchführenden in ihrer Zielsetzung oder Implementation variiert (geringe Reliabilität 

des Treatments). Das weitaus größte methodische Problem resultiert aber aus der Behand-

lungszuweisung, die an individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Straftäters ausgerich-

tet ist. Dies bedeutet, dass Unbehandelte oder anderen Maßnahmen zugewiesene Inhaftierte 

nicht dieselben Voraussetzungen aufweisen (Selektionseffekte) und damit nur eingeschränkt 

als Vergleichsgruppe geeignet sind.  

In der Folge lassen sich aus der vorgestellten Untersuchung streng genommen keine gesi-

cherten Aussagen über die Behandlungs(un)wirksamkeit ableiten, da im Unklaren bleibt, wor-

in die zuweisungsentscheidenden Merkmale bestehen und Interaktionen der Zuweisung mit 

anderen Störfaktoren nicht ausgeschlossen sind. Die nicht nachweisbaren Behandlungseffekte 

könnten darauf zurückzuführen sein, dass in der Behandlungskonferenz Insassen selektiert 

wurden, die sich zwar in ihren Vortestwerten des Evaluationskriteriums (Aggressivität, Neut-

ralisierung, moralische Urteilfähigkeit) nicht von den Unbehandelten unterscheiden, die aber 

aufgrund anderer nicht kontrollierter Merkmale (z.B. kognitive Fähigkeiten oder Behand-

lungsmotivation) eine schlechtere Prognose aufweisen. In der Praxis werden jedoch eher sol-

che Personen einer Behandlung zugeführt, bei denen neben der Therapiebedürftigkeit auch 

Therapiefähigkeit und Therapiemotivation gegeben sind (Bosold, 2008; Dahle, 1997), so dass 

eher von einer Positiv- als von einer Negativselektion auszugehen ist. Eine andere mögliche 

Erklärung für die nicht nachweisbare Behandlungseffektivität ist der konservative Umgang 

mit Behandlungsabbrechern, die bei der Auswertung in der Gruppe der Behandelten verblie-

ben. Dies entspricht dem in der medizinischen Forschung üblichen Intention-to-treat-Ansatz 

(Hollis & Campbell, 1999) welcher verhindert, den Selektionsprozess des Verbleibs in der 

Behandlungsmaßnahme fälschlicherweise als Behandlungseffekt zu interpretieren. Da Be-

handlungsabbrecher mitunter höhere Rückfälligkeit als Unbehandelte aufweisen (z.B. Schmu-

cker & Lösel, 2007) hätte die alternative Auswertungsstrategie des separaten Ausweisens der 

Behandlungsabbrecher (vgl. Dünkel, 1980; Ortmann, 2002) möglicherweise zu größeren Be-

handlungseffekten geführt.  

Trotz des fehlenden Nachweises von Behandlungswirksamkeit leistet die Untersuchung 

einen bedeutsamen Erkenntnisfortschritt. So kann festgehalten werden, dass der Jugendstraf-

vollzug global betrachtet keine Veränderung wichtiger Risikomerkmale delinquenten Verhal-

tens (Aggressivität und Neutralisierung der Straftat) bewirkt. Erinnert sei in diesem Zusam-

menhang an die Bezeichnung eines Gefängnisaufenthalts als „behavioral deep freeze“ 

(Zamble & Porporino, 1990), die impliziert, dass Inhaftierte mit denselben risikobelasteten 
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Verhaltensdispositionen aus dem Vollzug entlassen werden, mit denen sie inhaftiert wurden. 

Als ein weiterer Befund scheinen sich negative Hafteffekte wie Autonomiebegrenzung und 

Bindung an die Mitinsassen im Haftverlauf noch zu verstärken. Hoffnungsvoll stimmen dage-

gen die Verbesserung des moralischen Urteilsvermögens und differentielle Effekte einzelner 

Behandlungsmaßnahmen, die auf eine Wirksamkeit beispielsweise des Anti-Gewalt-Trainings 

hinsichtlich der Verringerung von Aggressivität und der Sozialtherapie hinsichtlich des Aus-

gleichs von Prisonisierungseffekten deuten – ohne diese allerdings im methodisch strengen 

Sinn zu belegen.  

3.2.2 Sozialtherapeutische Behandlung von jungen Sexualstraftätern  

Zur Untersuchung der Behandlungswirksamkeit der neu aufgebauten sozialtherapeutischen 

Abteilung für Sexualstraftäter der Jugendanstalt Hameln wurden standardisierte Befragungen 

der Behandlungsteilnehmer durchgeführt (Hosser, Bosold & Lauterbach, 2006). Im Prä-Post-

Vergleich zeigte sich eine Verringerung der feindseligen sexuellen Überzeugungen, der Ver-

harmlosung von Kindesmissbrauch sowie der situationsbezogenen Aggressivität. Entgegen 

der Behandlungsziele konnte eine Abnahme der Flexibilität der Zielanpassung festgestellt 

werden. Weiterhin konnten keine Veränderungen in anderen wichtigen Effektivitätskriterien 

der Behandlung, darunter Verharmlosung von Vergewaltigung, Empathie und Opferempathie, 

Impulsivität und Neutralisierung festgestellt werden.  

Ein besonderes Problem des vorliegenden Evaluationsstudie besteht darin, dass innerhalb 

der Jugendanstalt – in Anlehnung an die gesetzliche Regelung für den Erwachsenenstrafvoll-

zug (vgl. Dünkel, 2005; Egg, 2000) – alle Insassen, die wegen Vergewaltigung oder Kindes-

missbrauch verurteilt wurden, der Abteilung zugeführt und zunächst in die Motivationsgruppe 

aufgenommen wurden. In die Behandlungsgruppe wurde zu individuell durch die Therapeuten 

bestimmten Zeitpunkt nur ein Teil der Sexualdelinquenten übernommen. Es ließ sich folglich 

keine adäquate Kontrollgruppe realisieren, da nicht in die Behandlungsgruppe übernommene 

Inhaftierte systematische Unterschiede bezogen auf Behandlungsfähigkeit oder -motivation zu 

den Behandelten aufgewiesen hätten. Eine zunächst geplante anstaltsübergreifende Lösung 

scheiterte an zu hohem organisatorischem Aufwand. In der Konsequenz können die festge-

stellten Veränderungen nicht mit Sicherheit als Behandlungseffekte interpretiert werden, da 

Reifungseffekte, zwischenzeitliches Geschehen sowie Selektionsprozesse durch die relativ 

hohe Rückverlegungsquote Einfluss auf die Nachbefragungsergebnisse genommen haben 

können. Ebenfalls problematisch ist, dass aus Gründen knapper Ressourcen die Erhebungen 

durch das Behandlungsteam durchgeführt wurden, so dass Antworttendenzen wahrscheinli-



32 

cher sind als bei einer unabhängigen Befragung. Eine Einschränkung der Untersuchung die 

sich eher im Sinne der potentiellen Unterschätzung des Behandlungseffekts auswirkt liegt in 

der Stichprobengröße und der damit verbundenen geringen Teststärke, wodurch sich erst Ver-

änderungen mit relativ großer Effektstärke statistisch abgesichert feststellen lassen.  

Obwohl das Evaluationsdesign unter Validitätsaspekten als nicht optimal einzustufen ist, 

können Ergebnisse von hoher praktischer Relevanz festgestellt werden. Zum einen scheint die 

untersuchte Maßnahme eine deliktspezifische Wirksamkeit aufzuweisen, da zwar die Ver-

harmlosung von Kindesmissbrauch, nicht aber die von Vergewaltigung zurückging. Als ein 

weiterer Befund bleibt festzuhalten, dass sich gerade für die im Bezug auf Sexualdelinquenz 

als besonders wichtig erachteten Aspekte Opferempathie und Neutralisierung der Tat keine 

Verbesserungen erreichen ließen. Konsequenzen sollten also darin bestehen, sich verstärkt der 

Tätergruppe der Vergewaltiger zu widmen und ihnen die Tatfolgen zu verdeutlichen sowie 

Neutralisierungstendenzen entgegenzuwirken und Empathiefähigkeit zu trainieren. Die vorge-

stellte Untersuchung hat somit insgesamt eher begleitenden Charakter im Sinne der Behand-

lungsoptimierung und ist aufgrund der erwähnten Einschränkungen nicht als abschließender 

Wirksamkeitsnachweis zu verstehen.  

3.2.3 Evaluation eines Anti-Aggressivitäts-Trainings 

Das LoGo-Training in der Jugendanstalt Hameln stellt eine Weiterentwicklung des ursprüng-

lich in Hameln entwickelten Anti-Aggressivitäts-Trainings dar. Bei der Evaluation des Trai-

nings zeigte sich im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe in Selbstangaben eine Verringe-

rung verschiedener Aggressivitäts-Maße (siehe Abbildung 3) sowie von Neutralisierungsten-

denzen (Bosold & Lauterbach, 2010). Die durch das Training ebenfalls angestrebte Ressour-

censtärkung hinsichtlich Empathiefähigkeit, Selbstwert und akkommodativer Bewältigungs-

strategien ließ sich dagegen nicht nachweisen. Weiterhin fanden sich Hinweise darauf, dass 

erreichte Behandlungseffekte mit längerem Beobachtungszeitraum abnahmen und hinsichtlich 

offiziell registrierter Gewaltrückfälligkeit innerhalb eines Jahres konnten keine Unterschiede 

zwischen Behandelten und Unbehandelten festgestellt werden.  
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Abbildung 4: Veränderung von Aggressivität und Neutralisierung bei Trainingsteilnehmern 

im Vergleich zur Kontrollgruppe 

Anders als in der vorangegangenen Studie konnte bei der Evaluation des LoGo-Trainings auf 

eine Kontrollgruppe unbehandelter Gewaltstraftäter zurückgegriffen werden, die nach Be-

handlungsplan für das Training vorgesehen waren, aber aufgrund zu geringer Kapazität nicht 

aufgenommen wurden. Somit sind Reifungseffekte und Einflüsse zwischenzeitlichen Gesche-

hens weitestgehend auszuschließen, da diese ebenso die Kontrollgruppe betroffen hätten. 

Nicht grundsätzlich ausgeschlossen sind dagegen Diffusion oder Imitation des Treatments, 

kompensatorischer Ausgleich der Behandlung, kompensatorische Rivalität der Probanden, 

Motivationsverlust der Kontrollprobanden und Einfluss des Stichprobenausfalls.  

Auch wenn sich unter den Inhaftierten Informationen über einzelne Behandlungselemente 

wie etwa Anti-Blamier-Übungen oder den „heißen Stuhl“ verbreiten, ist hiervon keine Be-

handlungswirksamkeit in der Kontrollgruppe zu erwarten, so dass von einem Diffundieren des 

Treatments nicht ausgegangen werden kann. Ebenso ist eine Rivalität der Kontrollprobanden 

aufgrund der eher behandlungskritischen Einstellung der Inhaftierten unwahrscheinlich. Da-

gegen kann ein kompensatorischer Ausgleich von Behandlung nicht völlig ausgeschlossen 

werden, da es plausibel erscheint, dass Nichtteilnehmer der Maßnahme verstärkt in andere 

Maßnahmen wie etwa das soziale Training vermittelt wurden und die Teilnahme an anderen 

Behandlungsmaßnahmen in der vorliegenden Studie nicht kontrolliert wurde. Allerdings set-

zen andere Maßnahmen nicht an denselben kriminogenen Risikofaktoren an, so dass die 

Maßnahmen nicht als äquivalent hinsichtlich ihrer Nahziele anzusehen sind. Gemeinsam ist 

den genannten Validitätsgefährdungen zudem, dass sie eher konservativ in Richtung der Un-

terschätzung eines angenommenen Behandlungseffekts des LoGo-Trainings wirken würden.  

Zu einer möglichen Überschätzung des Behandlungseffekts könnten die Demoralisierung 

der Kontrollprobanden sowie der Stichprobenausfall beitragen. Gegen eine mögliche Demora-

lisierung spricht, dass sich keine deutlichen Unterschiede zwischen den Vor- und Nachtest-
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werten der Kontrollprobanden fanden. Allein der Stichprobenausfall stellt in der vorliegenden 

Untersuchung ein Problem dar, da Abbrecher des Trainings oft nicht zur Teilnahme an der 

Nachbefragung zu motivieren waren. Analysen, bei denen im Sinne eines Intention-to-treat-

Ansatzes fehlende Werte bei der Nachbefragung durch die Vortestwerte ersetzt wurden (Last-

observation-carried-forward-Methode; Shao & Zhong, 2003) führten allerdings nicht zu we-

sentlichen Veränderungen der Befunde.  

Zusammenfassend betrachtet liefert die Studie unter den vorgestellten Untersuchungen die 

am besten abgesicherten Effekte hinsichtlich behandlungsspezifischer Nahziele. Die Ergeb-

nisse decken sich zum Teil mit den bereits berichteten Befunden von Bosold, Hosser und Lau-

terbach (2007), wo für die weiter gefasste Kategorie der Anti-Gewalt-Trainings eine tenden-

zielle Verringerung der Aggressivität festgestellt werden konnte. Unklar bleibt allerdings, 

warum sich Effekte zwar in der Reduzierung der Gewaltneigung, nicht jedoch in der Legal-

bewährung zeigen: Bislang fanden sich keine Unterschiede zwischen Behandelten und Unbe-

handelten hinsichtlich offiziell registrierter Gewaltdelikte nach Haftentlassung, wobei die 

Überprüfung eines längeren Rückfallzeitraums noch aussteht. Eine mögliche Erklärung für  

das Ausbleiben von Effekten in der Legalbewährung liefert die zeitlich begrenzte Stabilität 

der erreichten Einstellungs- und Verhaltensänderungen, die eine Auffrischung der Trainings-

inhalte in bestimmten Zeitintervallen ratsam erscheinen lassen. Ein weiterer Grund könnte 

darin liegen, dass sich eine Ressourcenstärkung bei den Trainingsteilnehmern nicht nachwei-

sen ließ – eine zentrale Annahme der Gewaltprävention ist jedoch, dass neben dem Eindäm-

men von Risikofaktoren personale Ressourcen sowie Schutzfaktoren aufgebaut werden müs-

sen (vgl. Gollwitzer, 2007). Aus methodischer Perspektive betrachtet bringt außerdem Rück-

fälligkeit als Kriterium von Behandlungswirksamkeit besondere Einschränkungen mit sich, 

wie im folgenden Abschnitt aufgezeigt wird.  

3.3 Effektkriterien der Behandlungsforschung 

Das übergeordnete Ziel des Strafvollzugs ist die Rückfallprävention (Behnke, 2004), aus die-

sem Grund ist das Legalverhalten aus dem Strafvollzug entlassener Personen ein naheliegen-

der und weit verbreiteter Indikator für die Effektivität von Sanktionen im Allgemeinen und 

für strafvollzugliche Behandlung im Besonderen (Feltes, 1991; Kury, 1986). Unterschiedliche 

Rückfalldefinitionen beziehen sich auf das Vorliegen einer Rückfalltat im Hell- oder Dunkel-

feld, verschiedene Schweregrade der Sanktion sowie die Art des Rückfalldelikts (Egg, 2007, 

Wirth, 1996).  
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Ein Hauptgrund der weiten Verbreitung des Kriteriums offiziell registrierter Rückfällig-

keit ist neben der scheinbaren Objektivität die leichte Verfügbarkeit durch Auswertung des 

Bundeszentral- und Erziehungsregisters (Lösel, Köferl & Weber, 1987). Vergleicht man ein-

zelne Rückfallstudien, so finden sich jedoch eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen und 

Handhabungen (vgl. Heinz & Jehle, 2004). So werden mitunter nur Rückfälle einer bestimm-

ten Deliktgruppe wie etwa Gewalt- oder Sexualdelikte (z.B. Egg, 2004; Harrendorf, 2006) 

oder nur einschlägiger Rückfall (z.B. eine erneute Sexualstraftat eines verurteilten Sexual-

straftäters) gewertet. Eine andere Unterscheidung betrifft die Schwere der Sanktion, bei der 

beispielsweise zwischen Geldstrafen und bedingten sowie unbedingten Haftstrafen unter-

schieden werden kann. Weiterhin variiert häufig der Beobachtungszeitraum zwischen ver-

schiedenen Untersuchungen, was wiederum zu unterschiedlichen Rückfallhäufigkeiten führt 

(Wirth, 1996).11  

Neben Kriminalität und Rückfälligkeit im Hellfeld ist die Kriminalität im Dunkelfeld ein 

Problem, das die Validität eines allein an der offiziell registrierten Kriminalität ausgerichteten 

Rückfallkriteriums einschränkt (Brody, 1976; Kury, 1983c). In einzelnen Deliktbereichen ist 

davon auszugehen, dass die Mehrzahl der verübten Straftaten ohne strafrechtliche Konse-

quenzen für den Täter bleibt, weil die Tat nicht angezeigt wurde oder der Täter nicht zu ermit-

teln war (Heinz, 2006; Sack, 1993). In der Folge wird mit offiziell registrierter Rückfälligkeit 

nur ein Teil des tatsächlichen Legalverhaltens einer Untersuchungsstichprobe abgebildet. 

Prinzipiell bieten hier Dunkelfeldbefragungen einen Ausweg, bei denen in Form von Selbst-

angaben kriminelles Verhalten erfasst wird; dies geschieht jedoch in der Regel anhand leicht 

zugänglicher Stichproben wie etwa Schülern (Kerner, 1991). Im Falle selbstberichteter Delin-

quenz als (Miss-)Erfolgskriterium von Behandlung muss jedoch ein klar definierter Personen-

kreis von entlassenen Straftätern weiter untersucht werden, was in der Praxis hohen organisa-

torischen Aufwand und fast unausweichlich Stichprobenausfälle mit sich bringt. Zudem gel-

ten die bei der Erhebung von Selbstangaben üblichen Einschränkungen aufgrund von Ant-

worttendenzen, insbesondere bei nicht ausreichend gesicherter Anonymität der Befragung.  

Kritiker einer alleinigen Berücksichtigung der Legalbewährung als Erfolgskriterium von 

Behandlung bemängeln die oft fehlende theoretische Verknüpfung von vollzuglicher Inter-

vention und erneuter Straffälligkeit (z.B. Wirth, 1996). Für eine über reine Wirksamkeitsfest-

stellung hinausgehende Evaluation von Interventionsmaßnahmen bedarf es eines theoreti-

schen Rahmens, der das Verhältnis von Behandlungselementen und direkten sowie indirekten 

Behandlungszielen beschreibt (Lösel, Köferl & Weber, 1987). Im allgemeineren Kontext der 
                                                 
11 Wird Rückfall anhand von Bundeszentralregisterdaten erhoben, so müssen die dortigen Löschungsfristen be-
rücksichtigt werden (Jehle, 2007). 
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Evaluationsforschung entspricht dies der bereits angesprochenen Unterscheidung von reiner 

Outcome-Evaluation und theoriegeleiteter Evaluation (Chen & Rossi, 1983; Weiss, 1997). 

Anstatt mit dem Legalbewährungskriterium allein am Ende der Wirkungskette anzuset-

zen, werden in vielen Untersuchungen für die jeweiligen Maßnahmen spezifische Ziele von 

Behandlung, wie z.B. die Veränderung kriminogener Risikofaktoren überprüft. Solche Ziele 

sind beispielsweise bei der Gewalttäterbehandlung die Senkung der Gewaltneigung und Im-

pulsivität, bei Drogentherapien die Aufgabe oder Verminderung des Substanzkonsums und 

für Bildungsmaßnahmen das Erlangen entsprechender Qualifikationen. Vorteile dieser be-

handlungsspezifischen Kriterien liegen neben ihrer besseren inhaltlichen Verknüpfung mit der 

Maßnahme in der leichteren Erfassbarkeit, da sie zumeist noch während der Haftstrafe und 

üblicherweise im direkten Anschluss an die Behandlungsmaßnahme erhoben werden können. 

Allerdings stellt sich hier – mit Ausnahme der formalen Qualifikationen – das Problem der 

Stabilität der Effekte. So ist nicht gesichert, dass bei Veränderung z.B. von Verhaltensdisposi-

tionen wie Aggressivität die Übertragung vom Haftkontext in das Leben in Freiheit gelingt. 

Weiterhin ist das Verhältnis von Erreichung des Nahziels einer Behandlung und des Fernziels 

der Legalbewährung häufig unklar. So ist nicht immer gesichert, dass mit der Reduzierung 

eines Risikofaktors durch Behandlung das allgemeine Rückfallrisiko gesenkt wird, da mögli-

cherweise andere Risikofaktoren unbehandelt geblieben sind (zum Problem der Komorbidität 

siehe Lösel & Bender, 1997).  

Im Zuge der Evaluation von Behandlungsprogrammen für Sexualstraftäter wurden Aus-

wertungsmethoden diskutiert, die verschiedene Effektivitätskriterien von Behandlung mitein-

ander verknüpfen (Hanson, 1997; Marques, 1999). Es herrscht weitgehender Konsens, dass 

auf das Legalbewährungskriterium nicht verzichtet werden sollte, auch wenn Befürchtungen 

geäußert werden, dieses sei für die Behandlungsevaluation in vielen Fällen zu insensitiv (Bar-

baree, 1997).12 Ein interessanter Ansatz besteht in der schrittweisen Überprüfung von Be-

handlungswirksamkeit, bei der zunächst an den direkten Behandlungszielen orientierte 

Within-treatment-Veränderungen kriminogener Risikofaktoren als Effektkriterien verwendet 

werden, die in weiteren Analysen als Prädiktoren der Legalbewährung überprüft werden 

(Harkins & Beech, 2006). Dieses Vorgehen erlaubt einerseits Aussagen über eine Maßnah-

menwirksamkeit, die weniger stark von Umwelteinflüssen und Störfaktoren beeinträchtigt 

                                                 
12 Mittels des Legalbewährungskriteriums lassen sich in Abhängigkeit der Basisrate der Rückfälligkeit und der 
Stichprobengröße nur relativ große Behandlungseffekte nachweisen (Barbaree, 1997). Zum Nachweis geringerer 
Effekte sind größere Stichproben oder zur Erhöhung der Basisrate insbesondere bei deliktspezifischem Rückfall 
längere Beobachtungszeiträume notwendig. Die Stichprobengröße ist jedoch in der Regel an behandlungsprakti-
sche Gegebenheiten gekoppelt und bei Berücksichtigung längerer Beobachtungszeiträume ist mit wachsender 
Bedeutung kaum kontrollierbarer Umwelteinflüsse zu rechnen, die der Stabilität der Behandlungseffekte zuwi-
derlaufen (Lösel & Bender, 1997). 
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werden und andererseits im Sinne einer theoriegeleiteten Evaluation anhand der jeweiligen 

Nahziele von Behandlung die Identifikation von Behandlungselementen, die sich möglicher-

weise als nicht funktional erwiesen haben.  

Ein weiteres Glied in der Wirkungskette Erreichung behandlungsspezifischer Nahziele 

und des Fernziels Rückfallvermeidung stellt die Sozialbewährung oder Resozialisierung dar 

(Cornel, 1995), von der angenommen wird, dass sie der Legalbewährung kausal vorausgeht 

(Ortmann, 2002). Insbesondere für jugendliche Straftäter kann auch die Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben (z.B. Havighurst, 1972) als ein (Re-)Sozialisierungsziel angesehen 

werden (Greve, 1998). Als relativ leicht zu erfassende Merkmale von Resozialisierung bzw. 

altersgemäßer Entwicklung können dabei im Einzelnen die Wohn- und Erwerbssituation, fa-

miliäre und partnerschaftliche Bindungen, Drogenabstinenz und soziale Einbindung in der 

Freizeit betrachtet werden. Als Effektivitätskriterien von Behandlung werden solche Indikato-

ren allerdings selten herangezogen, obwohl gerade die soziale und berufliche Integration Ziel 

vieler Interventionsmaßnahmen ist. Zwar ist ähnlich wie bei der Erfassung selbstberichteter 

Delinquenz die Erhebung verglichen mit anderen Kriterien vergleichsweise aufwändig, im 

Zuge einer ohnehin notwendigen Verzahnung von strafvollzuglicher Behandlung, Entlas-

sungsvorbereitung und Nachbetreuung (gefordert z.B. von Bertram, 2004; Wirth, 2006a) er-

scheint es jedoch zumindest denkbar, Merkmale der Nachentlassungssituation von Straftätern 

systematisch zu erheben und als Effektkriterien von Behandlung heranzuziehen.  

Zusammenfassend betrachtet ist Rückfall als alleiniges Erfolgskriterium von Behandlung 

im Strafvollzug abzulehnen, da Probleme der Definition und Erfassung, der theoretischen 

Fundierung sowie der Sensitivität bestehen. Viele Studien berücksichtigen stattdessen spezifi-

sche Nahziele von Behandlung als Erfolgskriterien, wie z.B. Veränderungen kriminogener 

Risikofaktoren, die jedoch für sich allein genommen ebenfalls keine abschließenden Aussa-

gen über Behandlungswirksamkeit erlauben. Erst eine theoretisch gut fundierte Kombination 

sich auf Nah- und Fernziele von Behandlung beziehender Effektivitätskriterien erlaubt eine 

abschließende Wirksamkeitsbeurteilung (Lösel & Bender, 1997). Als eine in dieser Arbeit 

verfolgte These sollten dabei auch Merkmale der sozialen Integration im Nachentlassungs-

zeitraum berücksichtigt werden, was derzeit noch in wenigen Untersuchungen geschieht (als 

eine Ausnahme z.B. Boxberg & Bosold, 2009). Im Folgenden werden deshalb Untersuchun-

gen dargestellt die sich mit der Nachentlassungssituation junger Straftäter beschäftigen, um 

Hinweise auf aus diesem Kontext stammende Effektkriterien von Behandlung im Jugend-

strafvollzug zu gewinnen.  
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3.3.1 Entlassungsvorbereitung und Nachentlassungssituation 

Im weiteren Sinn soll bereits die Vollzugsplanung gemäß des Resozialisierungsziels auf das 

zukünftige Leben in Freiheit vorbereiten, im engeren Sinn besteht die Entlassungsvorberei-

tung in beratenden und unterstützenden Maßnahmen, die den Übergang vom Vollzug in das 

Leben außerhalb der Strafanstalt erleichtern sollen. Die Angebote werden sowohl als Einzel-

beratungen als auch in Form von Entlassungsvorbereitungskursen durchgeführt und richten 

sich an Inhaftierte, deren Entlassungszeitpunkt kurz bevorsteht.  

Anhand der Befragungsdaten aus dem Projekt „Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“ 

werden Merkmale und Ergebnisse von Entlassungsvorbereitung im Jugendstrafvollzug näher 

beleuchtet (Hosser, Lauterbach & Höynck, 2007). Zunächst ist festzustellen, dass nur knapp 

60 % der jungen Inhaftierten an einer entlassungsvorbereitenden Maßnahme im engeren Sinn 

teilgenommen haben. In dieser Maßnahme waren die am häufigsten behandelten Themen die 

Suche nach einem Arbeitsplatz, Hilfe bei Behördenangelegenheiten, Kontaktaufnahme zu 

Beratungsstellen und Angehörigen sowie die Wohnungssuche. Dass das Angebot möglicher-

weise zu abstrakt und nicht immer von konkretem Nutzen für die Betroffenen ist, zeigt sich an 

der Vermittlungsquote für Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse. So konnte zwar in 36 % der 

Fälle eine Beschäftigung im Anschluss an die Inhaftierung in Aussicht gestellt werden aber 

nur die Minderheit von 7 % konnte mit der Entlassung direkt in ein Beschäftigungsverhältnis 

wechseln bzw. darin verbleiben, wenn sie dort bereits als Freigänger beschäftigt waren.  

Die besondere Bedeutung entlassungsvorbereitender Hilfen zeigt sich in der schwierigen 

Lebenssituation der Befragten durchschnittlich ein dreiviertel Jahr nach Entlassung. Ein er-

nüchternder Befund ist, dass trotz schulischer und beruflicher Förderung in Haft sowie Unter-

stützung durch Entlassungsvorbereitung und Bewährungshilfe etwa die Hälfte der Befragten 

keiner geregelten Beschäftigung nachgeht. Nur 15 % haben einen Arbeitsplatz gefunden und 

ein Drittel befand sich in einer Ausbildungsmaßnahme. Alkohol und Drogen sind für etwa ein 

Drittel der Befragten ein schwerwiegendes Problem, da sie sich entweder als abhängig be-

zeichnen oder täglich bzw. häufig konsumieren. Als Fazit muss also eine durch geringe Ar-

beitsmarktintegration und hohe Suchtproblematik gekennzeichnete Lebenssituation junger 

Haftentlassener festgestellt werden, die sich auf eine Legalbewährung vermutlich eher negativ 

auswirkt. Der Aspekt des Zusammenhangs von Lebenssituation und Legalbewährung wird in 

der folgenden Untersuchung näher beleuchtet.  



39 

3.3.2 Soziale Integration und Delinquenz nach Haftentlassung 

Anhand von 1135 persönlichen Interviews in Freiheit wurde versucht, ein genaueres Bild der 

Lebensumstände entlassener Jugendstrafgefangener zu einem im Vergleich zur vorangegan-

genen Untersuchung späteren Zeitpunkt zu zeichnen (Lauterbach, 2009). Durchschnittlich 

zwei Jahre nach ihrer Haftentlassung hat sich die Lebenssituation der ehemaligen Inhaftierten 

eher verschlechtert als verbessert: Die Mehrheit der Befragten (56 %) geht keiner geregelten 

Arbeit nach, ein Drittel ist hoch verschuldet und etwa ein Achtel berichtet einen problemati-

schen Alkoholkonsum, zudem konsumiert jeder vierte Befragte häufig illegale Drogen. Ein 

großer Teil der Befragten ist zudem weiterhin delinquent. Mehr als 40 % geben an, innerhalb 

der letzten drei Monate ein beliebiges Delikt (ohne Berücksichtigung von Bagatelldelikten 

wie Kaufhausdiebstahl oder Leistungserschleichung) begangen zu haben und auch in der offi-

ziellen Statistik weisen mehr als 40 % innerhalb von 12 Monaten nach dem Interview Einträ-

ge auf. Noch verschärft wird dieser Befund durch die Tatsache, dass die Nachentlassungs-

stichprobe mit hoher Wahrscheinlichkeit Selektionsprozessen unterliegt. Befragte, die bereits 

kurz nach ihrer Entlassung aufgrund eines Rückfalls reinhaftiert wurden (etwa 38 % innerhalb 

von 12 Monaten) standen nicht für ein Interview in Freiheit zur Verfügung. Zusätzlich kann 

vermutet werden, dass Teilnehmer mit häufig wechselndem oder ohne festen Wohnsitz kaum 

zu erreichen waren und dass diese beiden Gruppen womöglich noch schwierigere Lebensum-

stände aufweisen als die beschriebenen.  

Die in dieser Untersuchung vorrangig verfolgte Fragestellung liegt im Zusammenhang 

von Merkmalen der sozialen Integration (z.B. Arbeit, Familie, Peerkontakte) und erneuter 

Delinquenz. Hier zeigte sich sowohl in der bivariaten als auch in der multivariaten Analyse, 

dass fehlende Erwerbstätigkeit, Substanzkonsum und Kontakte zu Gleichaltrigen mit erhöhter 

Rückfälligkeit einhergehen. Ohne Einfluss auf die Fortsetzung delinquenten Verhaltens waren 

dagegen Verschuldung, Familiengründung und Wohnsituation. Die Befunde sind insofern 

nicht trivial, als dass beispielsweise die Beziehung von Arbeitslosigkeit und Delinquenz we-

niger eindeutig ist als gemeinhin angenommen. Es finden sich auf der Makroebene keine Zu-

sammenhänge (Eisenberg, 2004; Schumann, 2003) und auch in der Bremer Schulabgänger-

Längsschnittstudie fanden sich nur unter bestimmten Konstellationen Einflüsse der Erwerbssi-

tuation auf das Legalverhalten (Grobbin, Prein, Reyels & Seus, 2003). Schumann (2004) 

nimmt deshalb an, dass die Verbindung von Erwerbsstatus mit offiziell registrierter Delin-

quenz auf der Gleichsetzung von Arbeitsmoral und allgemeiner Moral durch die strafrechtli-

chen Instanzen und somit auf Sanktionierungstendenzen beruht. Vor diesem Hintergrund kann 

festgestellt werden, dass der Grad der beruflichen Einbindung ehemaliger Straftäter nachweis-
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lich Einfluss auf ihr weiteres Legalverhalten hat. Ein selektiver Einfluss der Strafverfolgung 

kann in diesem Fall ausgeschlossen werden, da der Effekt sowohl bei offiziell registrierter als 

auch bei selbstberichteter Delinquenz zu beobachten ist. Zusammenfassend betrachtet sind 

somit Erwerbstätigkeit, Substanzkonsum und Art der Peerkontakte Merkmale, die mit dem 

Ausstieg aus kriminellen Karrieren in Zusammenhang stehen und sich aufgrund ihrer Rele-

vanz für das Legalverhalten als Erfolgskriterien strafvollzuglicher Behandlung anbieten.  

4 Fazit und Ausblick 

Aus den vorliegenden Untersuchungen bleiben drei Hauptergebnisse festzuhalten. Erstens 

erweisen sich etablierte psychodiagnostische Instrumente im Einsatz mit Straftätern unter 

bestimmten Voraussetzungen als problematisch und genügen nicht den üblichen Gütekriterien 

psychologischer Diagnostik. Zweitens ergibt sich eine Diskrepanz zwischen der von Vertre-

tern evidenzbasierter Kriminalpolitik geforderten Güte von Untersuchungsdesigns und den 

konkreten Bedingungen im Strafvollzug, die Kompromisse hinsichtlich der Designgüte und 

der praktischen Gegebenheiten erfordern. Drittens schränkt sowohl die alleinige Verwendung 

offiziell registrierter Rückfälligkeit als auch die alleinige Berücksichtigung kriminogener Ri-

sikofaktoren als Effektkriterien von Behandlung die Aussagekraft der Ergebnisse ein. Im Fol-

genden werden diese drei Ergebnisse im Hinblick auf ihre Konsequenzen für den Jugend-

strafvollzug und die Behandlungsforschung in Strafvollzug diskutiert.  

4.1 Perspektiven für den Jugendstrafvollzug 

Für den Jugendstrafvollzug sind aus den Ergebnissen praktische Konsequenzen für die An-

wendung standardisierter Persönlichkeitsdiagnostik in der Behandlungsuntersuchung abzulei-

ten. Im Einsatz mit Straftätern erwiesen sich etablierte Instrumente zur Erfassung von Persön-

lichkeitsmerkmalen als anfällig für Antworttendenzen im Sinne sozialer Erwünschtheit und 

Verfälschung. Da allerdings nicht jedem Befragten ein solches Antwortverhalten im selben 

Ausmaß zu unterstellen ist und der Grad der Abweichung deshalb individuell variieren kann, 

stellt die Verwendung eines konstanten Korrekturfaktors keine Lösung dar. Weil auch durch 

Lügen- oder Offenheitsskalen diese Tendenzen nicht vollständig kontrolliert werden können 

ist folglich die Zweckmäßigkeit der Erhebung von persönlichkeitsbezogenen Selbstauskünf-

ten in einem Zwangskontext ernsthaft in Frage zu stellen. Wenn in der strafvollzuglichen Pra-

xis dennoch standardisierte Persönlichkeitsdiagnostik durchgeführt wird, sollten die Tester-

gebnisse nur verwendet werden, wenn sie sich multimethodal, also beispielsweise durch das 

Hinzuziehen biografischer Daten oder durch Verhaltensbeobachtungen bestätigen lassen. 

Auch ist zu überprüfen, inwieweit Rückfallprognoseinstrumente wie etwa die PCL-R oder das 
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HCR-20, die unter Zuhilfenahme kriminal- und lebensgeschichtlicher Merkmale der Straftäter 

eine Rückfallvorhersage erlauben (vgl. Dahle, 2005, 2007; Nedopil, 2006; Webster & Bailes, 

2001), verstärkt im Rahmen der Behandlungsuntersuchung eingesetzt werden sollten und eine 

fehlerbehaftete Persönlichkeitsdiagnostik möglicherweise korrigieren können. Zwar werden 

in der neuen Generation dieser Instrumente als dynamische Risikofaktoren ebenfalls Persön-

lichkeitseigenschaften mitberücksichtigt, diese werden aber in erster Linie im Rahmen klini-

scher Interviews und persönlicher Exploration und nicht mithilfe standardisierter Breitband-

Diagnostik erhoben. Inwieweit Selbstbeurteilungsverfahren für die Erhebung spezifischer im 

Rahmen der Prognoseinstrumente relevanter Persönlichkeitsaspekte zusätzlich eingesetzt 

werden, sollte im Einzelfall entschieden werden.  

Weiterhin sollten Verantwortliche im Strafvollzug für die Erfordernisse einer aussagekräf-

tigen und verlässlichen Maßnahmenevaluation sensibilisiert werden, wozu insbesondere die 

Rekrutierung von Vergleichsgruppen gehört. Da die Verwirklichung echter experimenteller 

Designs in der Behandlungsevaluation vermutlich weiterhin die Ausnahme bleiben wird, wäre 

außerdem eine verbesserte Dokumentation von Behandlungsteilnahme und -abbrüchen in den 

Gefangenenpersonalakten ein leicht umsetzbarer Schritt in diese Richtung. Allein durch die 

Betrachtung von Behandlungsteilnahme und Rückfälligkeit wird man jedoch allenfalls formal 

dem gesetzlichen Evaluationsauftrag gerecht, der nur maßnahmenspezifisch unter Einbezug 

unterschiedlicher Effektivitätskriterien von Behandlung sowie der Kontrolle individueller 

Teilnehmervoraussetzungen als Prozessmerkmale angemessen zu erfüllen ist. Für eine fun-

dierte und unabhängige Maßnahmenevaluation ist darüber hinaus die Kooperation mit exter-

nen Forschungseinrichtungen anzuraten, unter anderem um bei Inhaftiertenbefragungen eine 

Erhebung durch unabhängige Interviewer zu garantieren und Antworttendenzen soweit mög-

lich zu vermeiden.  

Deutlich wird auch, dass prospektiv angelegte Evaluationsstudien einzelner Behand-

lungsmaßnahmen sich mitunter über mehrere Jahre erstrecken, um eine angemessene Stich-

probengröße zu erreichen. So betrug die Behandlungskapazität des LoGo-Trainings 16 Teil-

nehmer pro Jahr und die Anzahl der in der sozialtherapeutischen Abteilung behandelten In-

sassen lag vor allem aufgrund der relativen Seltenheit von Sexualdelikten bei Jugendlichen 

und Heranwachsenden noch deutlich darunter. Eine Schwierigkeit besteht in diesem Zusam-

menhang in der Maßnahmenintegrität, da die meisten Behandlungen nicht einem unveränder-

lichen Curriculum folgen, sondern in ihren Behandlungselementen und -methoden fortwäh-

rend weiterentwickelt werden, entweder aus inhaltlichen Überlegungen oder weil die Behand-

lungsteams wechseln. Bei Einbezug des Legalbewährungskriteriums anhand offiziell regist-
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rierter Rückfalldaten ist zudem ein angemessener Beobachtungszeitraum von mindestens ei-

nem Jahr, besser von mehreren Jahren zu realisieren. Aus diesem Grunde sollte Verantwortli-

chen im Strafvollzug bewusst gemacht werden, dass Behandlungsevaluation ein zeitaufwän-

diges Unterfangen darstellt, das ad hoc und unter wechselnden Bedingungen keine verlässli-

chen Ergebnisse erbringen kann.  

4.2 Perspektiven für die Behandlungsforschung im Strafvollzug 

Im Forschungskontext können bei der standardisierten Erhebung von Selbstangaben zur Per-

sönlichkeit Antworttendenzen zwar nicht völlig ausgeschlossen werden, sie sind jedoch nicht 

im selben Ausmaß zu befürchten wie in der Behandlungsuntersuchung. Dies ist in erster Linie 

darauf zurückzuführen, dass Erhebungen hier anonym oder zumindest glaubwürdig vertrau-

lich durchgeführt werden können und für die Inhaftierten in den meisten Fällen keine direkten 

Konsequenzen aus der Testung zu erwarten sind. Weiterhin werden Aussagen in erster Linie 

auf Gruppenebene getroffen, so dass die individuelle Diagnose oder Klassifikation unter Be-

zug auf Normwerte nicht vorrangiges Untersuchungsziel ist. Hinsichtlich der Validität der 

Instrumente kann insbesondere auf die differentielle Validität hinsichtlich der Unterscheidung 

verschiedener Deliktgruppen und der prognostischen Validität bezüglich offiziell registrierter 

Rückfälligkeit verwiesen werden. Allerdings sollte je nach Kontext der Untersuchung kritisch 

hinterfragt werden, ob beispielsweise im Rahmen einer Maßnahmenevaluation Validitäts-

bedrohungen durch Reaktivität der Teilnehmer möglich sind. So ist es denkbar, dass Teil-

nehmer einer Maßnahme bei offensichtlich behandlungsrelevanten Persönlichkeitsmerkmalen 

(wie z.B. Aggressivität bei einem Anti-Gewalt-Training) aus Loyalität oder Unzufriedenheit 

mit den Trainingsdurchführenden mehr oder weniger sozial erwünscht oder verfälschend ant-

worten. Auch wenn dieser Befürchtung gelegentlich mit dem Argument begegnet wird, die 

Teilnehmer hätten keinerlei „emotionalen Bezug zu derartigen Fragestellungen wie Wissen-

schaft und Forschung“ (Schanzenbächer, 2003, S. 140), so wird ein emotionaler Bezug zu den 

Trainingsdurchführenden oft als Voraussetzung erfolgreicher Behandlung angesehen und 

könnte demzufolge bei der Erhebung von Selbstauskünften einen Störfaktor darstellen. Unab-

hängig von möglichen Antworttendenzen können allerdings Verständnisprobleme aufgrund 

hoher sprachlicher und kognitiver Anforderungen sowie für die Zielgruppe alltagsferne Ite-

minhalte zu Einschränkungen der Validität der erhobenen Konstrukte führen. Diesem kann 

nur durch eine systematische Inspektion und Überarbeitung von Iteminhalten und -

formulierungen und einer Validierung der überarbeiteten Instrumente für die Zielpopulation 

begegnet werden. Bei der Verwendung überprüfter und gegebenenfalls angepasster Instru-
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mente sind dann allerdings keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Verwendung standar-

disierter Persönlichkeitsdiagnostik im Forschungskontext anzumelden.  

Um gesicherte Erkenntnisse über die Wirksamkeit strafvollzuglicher Interventionen und 

Behandlungsmaßnahmen zu erlangen, sind vorrangig solche Untersuchungsdesigns zu reali-

sieren, die Gefährdungen der internen Validität weitestgehend vermeiden. Idealerweise sollten 

also echte experimentelle Designs zur Wirksamkeitsüberprüfung von Behandlungsmaßnah-

men verwendet werden. Diesem Vorgehen werden allerdings vollzugspraktische, rechtliche 

und ethische Aspekte entgegengehalten. So ist es für Evaluationsforscher oft schwierig, die 

Verantwortlichen bei Vorliegen einer entsprechenden Indikation von der Notwendigkeit einer 

randomisierten Behandlungszuweisung zu überzeugen, da mitunter auch gruppendynamische 

Aspekte bei der Zusammenstellung von Behandlungsgruppen eine Rolle spielen. Für be-

stimmte Deliktgruppen wie Sexualstraftäter scheidet ein solches Verfahren aus rechtlichen 

Gründen aus, zudem wäre es ethisch fragwürdig, einem rückfallgefährdeten Gewalt- oder 

Sexualstraftäter aus wissenschaftlichen Gründen die Behandlung zu verweigern. Lässt sich 

also wie in den meisten Fällen ein randomisiertes Design nicht realisieren, so besteht die 

nächst niedrigere Stufe der Designqualität nach Sherman et al. (1997) in der Durchführung 

quasiexperimenteller Untersuchungen mit Kontrolle möglicher Störfaktoren. Es könnte bei-

spielsweise versucht werden, eine Gruppe behandelter Straftäter einer Gruppe unbehandelter 

Straftäter gegenüberzustellen und dabei bekannte kriminogene Merkmale im Rahmen multi-

variater Analyseverfahren zu kontrollieren. Weiterhin könnten durch ein Propensity score 

matching (Becker & Ichino, 2002; Rosenbaum & Rubin, 1983) aus einer Gruppe Unbehandel-

ter statistische Zwillinge ausgewählt werden, die sich in bekannten Risikofaktoren von Delin-

quenz möglichst gering von den Behandelten unterscheiden. Einschränkungen dieser Verfah-

ren liegen aber in der notwendigen Kenntnis und Erfassung möglicher Störfaktoren sowie der 

Verfügbarkeit potentieller Kontrollprobanden. Sind Kontrollprobanden nicht verfügbar, so 

sollte deshalb nicht auf eine Maßnahmenevaluation verzichtet werden, auch wenn der Fokus 

sich damit vom Wirkungsnachweis zur begleitenden oder maßnahmenoptimierenden Evalua-

tion verschiebt (summative versus formative Evaluation, Scriven, 1972). Neben der Verwen-

dung von Prä-Post-Designs ohne Kontrollgruppe besteht eine mögliche Evaluationsstrategie 

in der Identifikation von Subgruppen, die besonders gut oder besonders wenig auf eine Be-

handlung ansprechen (vgl. Peck, 2005).  

Weiterhin sollten strafvollzugliche Interventionsmaßnahmen weder allein am Rückfallkri-

terium, noch allein an der Erreichung von Nahzielen bewertet werden, da beide Kriterien für 

sich allein genommen nur eingeschränkte Aussagekraft besitzen. Das Rückfallkriterium ist für 
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die Behandlungsevaluation in vielen Fällen zu insensitiv, unter anderem da neben der erfolg-

ten Behandlung eine Reihe unkontrollierbarer Umweltfaktoren Einfluss auf das beobachtbare 

Legalverhalten entlassener Straftäter nehmen. Weiterhin erlaubt seine alleinige Verwendung 

nicht die im Rahmen einer theoriegeleiteten Evaluation zu fordernde Überprüfung einzelner 

Programmelemente, was nur durch die Erfassung von Prozessmerkmalen und spezifischen 

Nah- und Zwischenzielen von Behandlung möglich ist. Allein die Untersuchung programm-

spezifischer Nahziele hingegen lässt den empirischen Nachweis offen, dass eine gegebenen-

falls erfolgte Veränderung kriminogener Risikofaktoren tatsächlich die Legalbewährung be-

einflusst. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn als Nahziele psychologische Merkmale 

erhoben werden, deren Konstruktvalidität nicht immer uneingeschränkt angenommen werden 

kann. Erst die Erhebung und gleichzeitige Berücksichtigung verschiedener Effektivitätskrite-

rien erlaubt eine umfassende Bewertung der untersuchten Maßnahme. Dabei sollten in Ab-

hängigkeit von den Behandlungszielen auch Aspekte der Sozialbewährung bzw. sozialen In-

tegration in Betracht gezogen werden, die als Effektkriterien häufig eine bessere inhaltliche 

Verknüpfung zur Behandlungsmaßnahme besitzen und in der vermuteten Kausalkette von 

Behandlungswirksamkeit ein proximaleres Maß darstellen als die Legalbewährung. Als sol-

che Kriterien bieten sich beispielsweise die Integration in den Arbeitsmarkt, der Substanzkon-

sum und die Zusammensetzung der Peergruppe an. Ein Grund, warum dies in der Praxis noch 

relativ selten geschieht liegt in der Betreuungslücke zwischen Haftentlassung und nachsor-

genden Diensten und Einrichtungen und der damit verbundenen schwierigen Erreichbarkeit 

der Entlassenen für die Erhebung entsprechender Daten. Im Zuge einer ohnehin notwendigen 

Vernetzung dieser Dienste im Sinne eines Übergangsmanagements sollten sich aber Wege 

finden lassen, entsprechende Daten für die Behandlungsevaluation zur Verfügung zu stellen.  
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